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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Mit der Überweisung eines Postulats Nantermod (fdp, VS) beauftragte der Nationalrat
den Bundesrat im Frühling 2017, Möglichkeiten für Anpassungen des Zivilgesetzbuches
aufzuzeigen, damit Kinder aus Patchworkfamilien bei der gesetzlichen Erbfolge nicht
mehr benachteiligt werden. Der Bundesrat stimmte dem Postulanten in seiner
Stellungnahme zu, dass die Auswirkungen der gesetzlichen Erbfolge für Kinder aus
Patchworkfamilien «bisweilen als ungerecht empfunden» würden. Er erklärte sich
bereit, die Ergebnisse der durch das Postulat angestossenen Untersuchung in die
laufende Revision des Erbrechts zu integrieren. Bekämpft von Advokat und Notar Franz
Ruppen (svp, VS), der das Postulat unklar und unnötig fand, war der Ausgang der
Abstimmung – trotz des bundesrätlichen Antrags auf Annahme – eine knappe
Angelegenheit: 89 Nationalrätinnen und Nationalräte befürworteten den Vorstoss und
83 – vorwiegend aus den konservativ-bürgerlichen Fraktionen der CVP und SVP –
lehnten ihn ab, während sich 8 Abgeordnete der Stimme enthielten. 1

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
KARIN FRICK

Im Anschluss an die Vernehmlassung hatte der Bundesrat entschieden, einerseits die
Fragen der Unternehmensnachfolge sowie andererseits die weniger politischen,
sondern in erster Linie technischen Anpassungen des Erbrechts in zwei eigenständige
Vorlagen auszulagern. Damit umfasste die erste von drei Etappen der Erbrechts-
Revision noch zwei Ziele: erstens die Verfügungsfreiheit der erblassenden Person zu
vergrössern und zweitens die faktische Lebenspartnerin oder den faktischen
Lebenspartner der verstorbenen Person vor Armut zu schützen. Als Erstrat befasste
sich in der Herbstsession 2019 der Ständerat mit dem entsprechenden Entwurf. Als
dessen Kernpunkte hob Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) die Aufhebung
des Pflichtteils der Eltern, die Verkleinerung desjenigen der Nachkommen und die
Begrenzung desjenigen der Ehegatten im Scheidungsverfahren, die Erhöhung der
verfügbaren Quote bei Nutzniessungen, Detailabklärungen zur dritten Säule und zur
Herabsetzung sowie die Einführung eines gesetzlichen Unterstützungsanspruchs für
überlebende Konkubinatspartner hervor. Dieser letzte war der einzige Punkt, in dem die
Mehrheit der RK-SR ihrem Rat eine Abweichung vom bundesrätlichen Entwurf
beantragte, indem sie auf einen solchen gesetzlichen Unterstützungsanspruch
verzichten wollte.
In der Ratsdebatte stellte sich denn auch die erbrechtliche Situation der
Konkubinatspartner als die Achillesferse der Vorlage heraus. Für einige Abgeordnete
ging der vom Bundesrat vorgesehene Unterstützungsanspruch zu wenig weit, um die
Lebenssituation von im Konkubinat lebenden Personen tatsächlich abzubilden; dazu
wäre laut Fabio Abate (fdp, TI) die Gleichbehandlung von Ehegatten und faktischen
Lebenspartnern nötig. Die vorliegende «Mini-Bonsai-Revision» vermöge es nicht, das
Erbrecht an die Entwicklung der Gesellschaft anzupassen, kritisierte er. Anderen ging
die Einführung eines solchen Unterstützungsanspruchs dagegen zu weit. Andrea Caroni
wandte etwa ein, man könne Konkubinatspaare nicht «ungefragt ins System der Ehe [...]
zwingen, sonst würden sie ja faktisch zwangsverheiratet». Wer sich im Konkubinat
erbrechtlich absichern wolle, habe die Möglichkeit dazu – entweder durch Heirat oder
mit einem Testament – und wenn jemand darauf verzichten wolle, müsse dies
respektiert werden, forderte er. Um einerseits Zuwendungen für den Lebenspartner
oder die Lebenspartnerin sowie andererseits die Übertragung eines Unternehmens
einfacher zu gestalten, wollte Raphaël Comte (fdp, NE) mit einem Minderheitsantrag die
Verfügungsfreiheit der erblassenden Person noch weiter erhöhen als der Bundesrat.
Für die zwei genannten Zwecke sollte der Pflichtteil der Ehepartner und der Kinder im
Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag noch einmal bis um die Hälfte verringert
werden können. Dies ging der Ratsmehrheit jedoch zu weit und sie lehnte den Antrag
Comte mit 29 zu 14 Stimmen ab. Mehrere Redner sprachen sich unterdessen nicht
grundsätzlich gegen die Idee einer gesetzlichen Absicherung für Konkubinatspartner
aus, lehnten jedoch den Unterstützungsanspruch in der vorgeschlagenen Konzeption
ab. Da die Unterstützung an die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner der
verstorbenen Person von den Erben in Form einer Rente geleistet werden müsste,
deren anfänglich vom Gericht festgelegte Höhe nur bei einer Änderung der
Lebensverhältnisse der berechtigten Person, nicht aber jener der Erben angepasst

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2019
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



werden könnte und diese Rente auch gegen den Willen der Erblasserin oder des
Erblassers eingefordert werden könnte, berge sie grosses Potenzial, familiären
Unfrieden zu stiften. Im vorgeschlagenen Unterstützungsanspruch sah Beat Rieder (cvp,
VS) daher «eine wahre Goldgrube für uns Anwälte». Mit 28 zu 12 Stimmen folgte die
Kantonskammer dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit und strich diesen Anspruch
aus dem Gesetz. Eine Minderheit Janiak (sp, BL) hatte am bundesrätlichen Vorschlag
festhalten wollen, um gewissermassen einen Notnagel für Härtefälle zu haben.
In der Gesamtabstimmung spiegelte sich denn auch keine grundsätzliche Ablehnung,
aber doch eine gewisse Unzufriedenheit mit der Vorlage wider: Einstimmig, aber mit
neun Enthaltungen überwies der Ständerat das Geschäft an den Nationalrat.
Stillschweigend genehmigte er zudem die Abschreibung der Motion Gutzwiller (fdp, ZH;
Mo. 10.3524), die die Revision des Erbrechts angestossen hatte, sowie des Postulats
Nantermod (fdp, VS; Po. 16.3416), das sich mit der Erbfolge in Patchworkfamilien befasst
hatte. 2

Datenschutz und Statistik

Da mit der Verbesserung der informationellen Selbstbestimmung das zentrale Anliegen
der beiden parlamentarischen Initiativen Vischer (gp, ZH; Pa.Iv. 14.413) und Derder (fdp,
VD; Pa.Iv. 14.434) voraussichtlich im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes
umgesetzt werden soll, verzichtete die zuständige SPK-NR vorerst auf eine eigene
gesetzgeberische Tätigkeit. Sie wollte zuerst die Botschaft des Bundesrates zum
Datenschutzgesetz abwarten. Im August 2017 musste die Kommission nun entscheiden,
was mit den zwei Jahre zuvor gutgeheissenen Vorstössen geschehen soll. Die mit
Stichentscheid des Präsidenten Heinz Brand (svp, GR) äusserst knapp zustande
gekommene Kommissionsmehrheit plädierte für eine zweijährige Fristverlängerung bei
beiden Vorstössen. Die SPK-NR werde als zuständige Kommission für Datenschutz auch
das Datenschutzgesetz vorberaten und damit die Möglichkeit haben, allenfalls nicht
berücksichtigte Forderungen der Initiativen als Anträge einzubringen. Danach könnten
die beiden Initiativen abgeschrieben werden. Anstelle der Fristverlängerung beantragte
die Kommissionsminderheit die Abschreibung der beiden Vorstösse, da Art. 13 BV
(Schutz der Privatsphäre) bereits den Schutz der persönlichen Daten umfasse, womit
die Initiativen obsolet seien. Diese Argumentation von Minderheitssprecher Philippe
Nantermod (fdp, VS) überzeugte in der Herbstsession 2017 auch die Mehrheit im
Nationalrat: Mit 118 zu 76 Stimmen sprach sich die grosse Kammer für Abschreiben der
beiden parlamentarischen Initiativen aus. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Eine Studie zeigte 2015 auf, dass die Fraktionsgeschlossenheit in den letzten rund 30
Jahren in der Schweiz auch aufgrund einer Professionalisierung der Parteien
zugenommen hatte. Am deutlichsten haben sich dabei die Polparteien SP und SVP, aber
auch die FDP diszipliniert. Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Parlamenten sei
die Fraktionsdisziplin in der Schweiz aber nach wie vor gering.
In den Medien wurde die Studie breit aufgenommen. Das St. Galler Tagblatt wusste zu
berichten, dass die Fraktionen Regeln einführten, um die Fraktionsdisziplin zu erhöhen.
Bei der FDP würden etwa Geschäfte als strategisch erklärt, was für die
Fraktionsmitglieder bedeute, dass entweder mit der Mehrheit gestimmt oder sich der
Stimme enthalten werden müsse. Auch die CVP und die BDP würden solche Regeln
kennen, wobei eine Zweidrittelmehrheit (bei der BDP eine einfache Mehrheit)
bestimme, ob ein Geschäft strategisch sei. Bei den Polparteien gebe es keine solche
Regeln, sie stimmten «naturgemäss» geschlossener, oder der soziale Druck oder
allenfalls persönliche Gespräche mit potenziellen Abweichlern würden hier reichen. 
Allerdings beschrieb der «Blick» einen Vorfall, bei dem ein SVP-Parlamentarier von
Fraktionschef Adrian Amstutz (BE) im Parlament lautstark in die Schranken gewiesen
worden sei, weil er als einziger anders als die Fraktion abgestimmt habe. Das
Boulevardblatt zitierte einen Passus im Fraktionsreglement der Volkspartei, nach dem
Mitglieder, die den Interessen der SVP zuwiderhandelten, ausgeschlossen würden. Bei
den Grünen wiederum herrsche der Grundsatz, dass eine abweichende Position
vorgängig transparent gemacht werde, kommentierte die Aargauer Zeitung.  

Mitte Oktober 2017 wertete der «Blick» aus, wie häufig Nationalrätinnen und
Nationalräte von der Fraktionsmeinung abweichen. Wenig überraschend waren dies

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.10.2017
MARC BÜHLMANN
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jene Parlamentarierinnen und Parlamentarier, deren Partei zu klein war für eine eigene
Fraktion. So wies die Analyse Marianne Streiff-Feller (evp, BE; bei 78.5% der
Abstimmungen gleicher Meinung wie die Fraktion) und Maja Ingold (evp, ZH; 80%), die
als EVP-Mitglieder der CVP-Fraktion angehören, sowie Roberta Pantani (lega, TI; 88.2%),
die sich als Lega-Mitglied der SVP-Fraktion angeschlossen hatte, als häufigste
Abweichlerinnen aus. Interessanterweise fanden sich unter den Top 10 auch fünf FDP-
Mitglieder. Allerdings stimmten Walter Müller (fdp, SG: 89.4%), Hans-Ulrich Bigler (fdp,
ZH; 89.5%), Philippe Nantermod (fdp, VS: 89.9%), Hans-Peter Portmann (fdp, ZH: 91.4%)
und Bruno Pezzatti (fdp, ZG: 91.7%) noch immer bei 9 von 10 Abstimmungen wie die
Mehrheit ihrer Fraktion. Abweichler seien wichtig, so der «Blick», weil mit ihnen
Allianzen über die Parteigrenzen hinweg geschmiedet würden. Unter den zehn
fraktionstreusten Parlamentsmitgliedern fanden sich je vier GLP-Mitglieder (Tiana
Angelina Moser, ZH: 99.7%; Beat Flach, AG: 99.6%; Thomas Weibel, ZH: 99.5% und
Kathrin Bertschy, BE: 99.5%) sowie fünf SP-Mitglieder (Martin Naef, ZH: 99.5%; Claudia
Friedl, SG: 99.5%; Martina Munz, SH: 99.4%; Silvia Schenker, BS: 99.4% und Yvonne Feri,
AG: 99.4%). Sie alle stimmten – wie auch Sibel Arslan (basta, BS: 99.4%) von der Fraktion
der Grünen – in mehr als 99 von 100 Abstimmungen wie die Mehrheit ihrer Fraktionen. 4

Parlamentsorganisation

Der auf eine parlamentarische Initiative Joder (svp, BE) zurückgehende Entwurf der
GPK-NR, mit dem die Grundlagen für eine ausserordentliche Aufsichtsdelegation
(AoDel) geschaffen werden sollen, kam in der Wintersession 2019 zur Beratung in den
Nationalrat. Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) beantragte Nichteintreten. Der
Walliser zitierte in seiner Begründung für seinen Antrag Montesquieu: «les lois inutiles
affaiblissent les lois nécessaires». In der Tat sei der neue Entwurf nichts weiter als eine
Verdoppelung eines Instruments, das kaum Anwendung finde und ausreichend sei – er
spielte auf die PUK an, die weiterhin Bestand haben soll. Eine grosse Mehrheit der
grossen Kammer von 170 zu 25 Stimmen (1 Enthaltung) war hingegen anderer Meinung.
Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher betonten, dass die geplante
Aufsichtsdelegation rascher und effizienter handeln könne und so die Aufgabe der
Oberaufsicht über die Geschäftsführung von Regierung und Verwaltung in der Tat
wirkungsvoller werde. 
In der Detailberatung scheiterte ein Minderheitsantrag Birrer-Heimo (sp, LU) klar, der
verlangt hätte, dass die AoDel selber entscheiden könne, ob und wann sie einen von ihr
verfassten Bericht veröffentlichen solle. Die Mehrheit (125 zu 71 Stimmen bei 1
Enthaltung) war der Meinung, dass die vier Kommissionen, welche die AoDel einsetzten
(GPK-NR, GPK-SR, FK-NR und FK-SR), den Entscheid über eine Veröffentlichung fällen
sollten. Der Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter Thurnherr – beantragte,
dass er bei der Untersuchung einer AoDel die gleichen Rechte erhalte wie bei einer
PUK. Die Beiwohnung des Bundesrats bei Befragungen von Zeuginnen und Zeugen, die
Möglichkeit, dabei Ergänzungsfragen zu stellen, sowie die Erlaubnis, Einsicht in
Unterlagen, Gutachten und Einvernahmeprotokolle zu erhalten, wurde aber im Entwurf
der GPK-NR explizit verweigert, mit der Begründung, dass die Regierung auch bei einer
PUK nie von diesem Recht Gebrauch gemacht habe. Bundeskanzler Thurnherr, der
betonte, dass der bisherige Verzicht kein Grund für die Verwehrung dieser Rechte sein
könne, stand allerdings auf verlorenem Posten. Mit 196 zu 0 Stimmen (1 Enthaltung)
folgte der Nationalrat in diesem Punkt mehr als deutlich seiner Kommission. In der
Gesamtabstimmung wurde die unveränderte Kommissionsvorlage mit 172 zu 25
Stimmen an den Ständerat überwiesen – wie schon beim Eintretensentscheid
opponierte die Mehrheit der FDP-Fraktion. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Organisation der Bundesrechtspflege

In der Sommersession 2018 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2017 zur Kenntnis. Die Kommissionssprecherinnen und -sprecher –
im Ständerat Hans Stöckli (sp, BE) und im Nationalrat Corina Eichenberger-Walther
(fdp, AG) sowie Philippe Nantermod (fdp, VS) – hoben verschiedene Elemente des
Berichts hervor. So wurde etwa die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers
nach «einem harzigen Start» (Stöckli) oder der rege Austausch von Bundesrichterinnen
und Bundesrichtern mit Kolleginnen und Kollegen am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) erwähnt, wobei man habe erwirken wollen, dass letzterer
weniger stark ins nationale Recht eingreife. Stark hervorgehoben wurde freilich
insbesondere, dass 2017 mit total 8’029 Fällen erneut ein Rekordjahr war (2016: 7'743),
wobei die Zunahme vor allem bei der strafrechtlichen und der Ersten öffentlich-
rechtlichen Abteilung zu verzeichnen war. Sie stehe auch in Verbindung mit dem in der
Strafprozessordnung installierten Ausbau der Verteidigungsrechte im
Staatsanwaltsmodell, das einen grösseren Spielraum für die Anfechtung von
Entscheiden erlaube. Die Anzahl erledigter Fälle (7'782; 2016: 7'811) und die
durchschnittliche Verfahrensdauer (144 Tage; 2016: 140 Tage) entsprechen den Werten
des Vorjahres. Es wurde betont, dass diese Zahlen eine Zielverfehlung anzeigten: Die
Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes, die nun seit 12 Jahren in Kraft sei, hätte die
Entlastung der Gerichte bewirken sollen, was aber klar nicht erreicht worden sei. Die
anstehende Teilrevision dieses Gesetzes sei deshalb wichtig. Dies sehe auch das
Bundesgericht selber so, wie dessen Vizepräsidentin Martha Niquille in der
ständerätlichen Debatte betonte: Es brauche unbedingt eine Entlastung, wenn die
Qualität der Rechtsprechung gewahrt werden solle. Man sei im Prinzip mit der Vorlage,
wie sie jetzt bereits vorliege, einverstanden – so die Vizepräsidentin weiter. Allerdings
warnte sie vor der Idee der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Dieses
Auffangrechtsmittel sei eher eine Zusatzbelastung und die Erfolgsquote sei derart
bescheiden – von den 427 im Jahr 2017 eingegangenen subsidiären
Verfassungsbeschwerden seien lediglich 8 gestützt worden –, dass man es getrost
streichen könne. Auch Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichtes, der in der
nationalrätlichen Debatte zugegen war, verwies auf die Bedeutung der Revision. Zwar
könne man dank grosser interner Flexibilität und Zu- und Umteilungen von Fällen auf
andere Abteilungen die Arbeitslast einigermassen bewältigen, dieses Vorgehen sei aber
auf Dauer nicht möglich. 
Beim Bundesverwaltungsgericht war die Anzahl neuer Fälle (7’365) im Vergleich zum
Vorjahr (8102) etwas zurückgegangen; allerdings seien auch etwas weniger Fälle
abgeschlossen worden (7'385; 2016: 7’517) womit sich auch die Erledigungsdauer von
212 auf 268 Tage erhöht habe. Die Zunahme sei vor allem der komplexer werdenden
Fälle im Kartell- und Wettbewerbsrecht geschuldet. Erfreulich sei hingegen, dass dank
der temporären Aufstockung der Richterstellen im Asylbereich die dortigen Rückstände
abgebaut werden könnten. 
Im Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes wurde ausgewiesen, dass mehr Fälle
erledigt werden konnten (852; 2016: 787) als eingegangen waren (805; 2016: 901). 
Das Bundespatentgericht schliesslich hatte 34 neue Fälle zu verzeichnen (2016: 27) und
konnte 2017 deren 24 erledigen (2016: 24). 
Die Kommissionssprecherin und die Kommissionssprecher betonten, dass
verschiedene Umfragen unter Anwälten und Prozessparteien gezeigt hätten, dass man
mit der Arbeit der verschiedenen Gerichte sehr zufrieden sei. Die Schweiz habe eine
«gut funktionierende Gerichtsbarkeit» (Stöckli); die «Zusammenarbeit und der
Betrieb» liefen gut (Eichenberger-Walther).   
Der Geschäftsbericht wurde von beiden Kammern zur Kenntnis genommen und mit
Annahme des Bundesbeschlusses über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für
das Jahr 2017 genehmigt. 6

BERICHT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2019 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2018 zur Kenntnis und stimmten dem entsprechenden
Bundesbeschluss stillschweigend zu. Die Berichterstatterin und die beiden
Berichterstatter der Subkommissionen Gerichte/Bundesanwaltschaft der GPK beider
Räte – Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) und Philippe Nantermod (fdp, VS) für den
Nationalrat sowie Beat Rieder (cvp, VS) für den Ständerat – hoben die wichtigsten
Kennzahlen aus dem Bericht hervor. 
38 Bundesrichterinnen und Bundesrichter, 153 Bundesgerichtsschreiberinnen und
-schreiber sowie das Gerichtspersonal hätten am Bundesgericht im Jahr 2018 den
neuen Rekord von total 8'040 Fällen erledigt (2017: 8'029). Erfreulich sei, dass die Zahl
der erledigten Fälle die Zahl der neuen Fälle übersteige. Ende 2018 harrten noch 2'761
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Geschäfte ihrer Erledigung. Im Schnitt nahm die Erledigung eines Falls 145 Tage in
Anspruch (2017: 144 Tage). Von Bedeutung sei 2018 das Bundesgerichtsgesetz sowie das
Projekt «elektronisches Gerichtsdossier» gewesen. Mit dem «Gever» für die
Gerichtsverwaltung, dem «E-Dossier» für die Gerichtspersonen im Bundesgericht
sowie mit «Justitia 4.0» für die Gerichte der ganzen Schweiz werden elektronische
Zugriffe auf Gerichtsakten geschaffen, womit die Arbeit erleichtert und effizienter
werde. Die Zusammenarbeit des BGer mit den erstinstanzlichen Gerichten verlaufe gut.
Auch über diese erstinstanzlichen Gerichte, über die das BGer die Oberaufsicht ausübt,
wurde berichtet:
Im Bundesstrafgericht waren im Berichtjahr total 789 Fälle erledigt worden und 776 neu
eingegangen. Im Schnitt dauerte die Erledigung eines Falls 173 Tage in der Straf- und 98
Tage in der Beschwerdekammer. Probleme bereiteten dem BStGer die unregelmässigen
Eingänge in den verschiedenen Landessprachen. Die Arbeiten für die neu geschaffene
Berufungskammer seien zudem stark unterschätzt worden. Die Aufstockung der
Ressourcen in der Wintersession, die in einer eigentlichen Hauruck-Übung gesprochen
worden war, habe nur einen Teil des Problems gelöst. In einer Aussprache mit den
Verantwortlichen habe sich das Jahr 2023 als frühstmöglicher Termin für den Bezug der
Räumlichkeiten für die Berufungskammer ergeben. Hier müsse also dringend eine
Übergangslösung gefunden werden – ein Punkt, der in der kleinen Kammer zu
Diskussionen Anlass gab. Didier Berberat (sp, NE), Mitglied der GK, wies darauf hin, dass
der Kanton Tessin hier endlich seine Hausaufgaben machen müsse. 
Auch im Bundesverwaltungsgericht konnten mehr Fälle erledigt werden (7'603; 2017:
7'385) als neu eingegangen waren (7'468; 2017: 7’365). Im Schnitt nahm die Erledigung
eines Falls 284 Tage in Anspruch; leider nehme diese Zahl kontinuierlich zu und sei von
212 Tagen im Jahr 2016 innert zwei Jahren um über 70 Tage gestiegen, berichtete Beat
Rieder im Ständerat. Auffällig sei die höhere Zahl an Eingängen im Kartellrecht, die
umfangreiche und komplexe Verfahren nach sich zögen. Auch die Asylfälle seien
aufwändiger geworden, was die längere Dauer zu erklären vermöge.
Das Bundespatentgericht schliesslich erledigte gleich viele Fälle (29; 2017: 24), wie neu
eingegangen waren (29; 2017: 34). Mit den 3.6 Richterstellen dauert die Erledigung eines
Falles 143 (summarische Verfahren)  bzw.  438 Tage (ordentliche Verfahren), wobei die
Dauer bei den ordentlichen Verfahren stark gesenkt werden konnte (2017: 541 Tage). 
Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichts, ergänzte die Kommissionsangaben im
Nationalrat mit dem Hinweis, dass er zwar stolz sei, einen Bericht mit schwarzen Zahlen
abliefern zu können, dass aber rund 80 Prozent der 8'000 erwähnten Fälle die
Tatsachen- und nicht die Rechtsebene betreffen. Die eidgenössischen Gerichte seien
zur «Urteilsfabrik» geworden, was kein idealer Zustand sei. Er hoffe deshalb auf die
laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes. 7

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Bénéficiant d'un huitième siège au Conseil national depuis 2015, le canton du Valais
renouvelait sa députation lors des élections fédérales de 2019. Parmi les 236
candidatures déposées, 90 étaient féminines. Alors que les sortants Jean-Luc Addor
(udc), Franz Ruppen (udc), Philippe Nantermod (plr) et Mathias Reynard (ps) briguaient
un nouveau mandat, des incertitudes étaient de mise dans la «famille C», qui
comprend le PDC du Valais romand (PDCVr), le PDC du Haut-Valais (CVPO) et les
chrétiens-sociaux du Haut-Valais (CSPO). En effet, avec le départ de trois de ses quatre
élu.e.s pour diverses raisons, celle-ci a vécu une législature mouvementée. Le haut-
valaisan Roberto Schmidt (csp) a été élu au Conseil d'État en 2017, alors que Viola
Amherd (pdc) a accédé au Conseil fédéral en 2019 à la suite du départ de Doris
Leuthard (pdc). Dans des circonstances moins glorieuses, Yannick Buttet (pdc) a
démissionné de son poste en 2018, éclaboussé par des affaires de harcèlement. Des
quatre élu.e.s de 2015 ne restait alors que Géraldine Marchand-Balet (pdc). La seule
femme de la députation valaisanne a cependant renoncé à rempiler pour une seconde
législature. La tâche s'annonçait donc ardue pour leurs remplaçants, qui espéraient
conserver les quatre sièges. Si la «famille C» représente historiquement la plus grande
force politique du canton, elle fait cependant face à une perte de vitesse constante
depuis plusieurs années. Thomas Egger (csp), Benjamin Roduit (pdc) et Philipp Matthias
Bregy (cvpo), successeurs de Schmidt, Buttet et Amherd, étaient notamment
accompagnés, sur la liste commune du PDCVr, CVPO et CSPO, par Serge Métrailler,
président de la section romande du PDC. Le Nouvelliste a fait remarquer un certain
sentiment d'urgence dans les rangs démocrates-chrétiens pour que le président se
lance lui-même dans la bataille, alors que «les places avaient, pendant longtemps, la
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réputation de se distribuer œcuméniquement et de se réserver des années à l’avance».
D'autres candidatures ont émergées, à l'image de celle de l'avocat sierrois Sidney
Kamerzin (pdc), chef de groupe au Grand Conseil. Le journal le Temps a estimé que la
place de Thomas Egger semblait être la plus fragile, le président du Groupement suisse
pour les régions de montagne souffrant d'un déficit de notoriété à l'intérieur du
canton, bien que disposant d'un vaste réseau dans la Berne fédérale. Un début de
polémique enflait au début du mois de mars lorsque le genevois Eric Stauffer a clamé
son intention de rejoindre le PDCVr. En effet, le fondateur et ex-président du
Mouvement Citoyen genevois (MCG) s'est installé en Valais depuis peu et souhaitait se
mettre à disposition pour les élections fédérales. Une volonté très vite tempérée par le
PDCVr, qui a refusé la demande de Stauffer. 
Aux côtés de Philippe Nantermod, également candidat pour un strapontin au Conseil
des États, le PLR espérait reconquérir un deuxième siège, abandonné il y a vingt ans.
Pour cela, les libéraux-radicaux ont conclu un apparentement avec les Vert'libéraux,
présents pour la première fois en Valais. L'association Avenir Ecologie a également
présenté deux listes communes avec le PLR. Les thèmes environnementaux ayant eu le
vent en poupe au cours de l'année 2019, les Vert.e.s se sont également lancé.e.s dans la
campagne avec l'envie de faire leur entrée sous la coupole fédérale. L'apparentement
avec le PS et le Centre gauche-PCS devait permettre à la gauche de ravir un mandat aux
partis du centre pour obtenir un deuxième siège. Le socialiste Mathias Reynard, qui
arpentait les couloirs du Palais fédéral depuis 2011, a fait figure de locomotive pour
cette liste. Tout comme Nantermod, il s'est en plus aligné pour accéder à la chambre
haute. Avec les listes jeunes et aînés, celles provenant du Haut-Valais ainsi que les deux
listes du Centre gauche-PCS, l'alliance de gauche a présenté 14 listes au total. De l'autre
côté de l'échiquier politique, une candidature a détonné. Ronald Zacharias, ancien
membre du PLR et du MCG genevois, a figuré sur la liste UDC aux côtés des sortants
Ruppen et Addor. Le multimillionnaire, descendant d'une famille hollandaise et actif
dans l'armement maritime, l'immobilier et le droit, a annoncé investir CHF 200'000 de
sa fortune personnelle dans la campagne, soit plus du double du montant dépensé par
les deux sortants. Un investissement pas forcément mal vu du côté de l'UDC, où l'on a
considéré ceci comme «une chance pour toute la liste». Dernière formation à
présenter des listes, le Rassemblement Citoyen Valais (RCV) a dévoilé un vaste
programme comprenant 157 propositions, avec l'objectif d'apporter une vision «globale
et transversale» de la politique pour sa première participation aux élections fédérales.
Globalement, le jeu des apparentements n'a pas réservé de surprise, puisque l'ordre de
bataille était similaire à 2011 et 2015, seulement diversifié par l'apparition des
Vert'libéraux dans la constellation politique valaisanne. 
C'est habituel dans le canton du Valais: la question de la représentation de la minorité
germanophone s'est invitée dans les débats. Au Conseil des États, c'est
traditionnellement un duo paritaire entre romand.e.s et alémaniques qui hérite des
deux fauteuils. Au national, les trois sortants alémaniques (Egger, Ruppen et Bregy)
étaient conscients de la nécessité du soutien des électeurs et électrices du bas du
canton, le Haut-Valais ne comptant que 25 pour cent de la population. Ils pouvaient
cependant espérer une forte mobilisation en leur faveur. Comme l'a relevé le
Nouvelliste, la participation était de 67.6 pour cent dans le Haut en 2015, contre 61.4
pour cent dans le Valais central et 54.2 pour cent dans le Bas-Valais. De plus, la
population germanophone vote généralement en bloc pour ses candidat.e.s, ce qui
permet fréquemment à la minorité d'être surreprésenté dans les organes politiques
nationaux. 

Avec une participation de 54.1 pour cent, la journée d'élections a vu le déclin de la
«famille C» se poursuivre. La formation a récolté 34.8 pour cent des suffrages, 5 points
de pourcentage (pp) de moins qu'en 2015. Dans le détail, le PDC du Valais romand a
engrangé 17.9 pour cent des voix, le CVPO 9.5 pour cent et le CSPO 7.3 pour cent. Alors
qu'elle était soutenue par plus de la moitié de l'électorat jusqu'en 1999, la formation n'a
depuis lors cessé de perdre du terrain. Ce résultat ne lui a pas permis de conserver son
quatrième siège, qui est tombé dans l'escarcelle des Vert.e.s. Le parti écologiste, à
l'image de la tendance globale observée dans toute la Suisse, a réalisé un score canon
(10.6%; +5.7pp par rapport à 2015), permettant à la gauche d'arracher le deuxième siège
tant convoité. Celui-ci est revenu à Christophe Clivaz, qui a été crédité de 17'377
suffrages pour sa quatrième tentative aux élections fédérales. Le PS a également
progressé, s'établissant à 15.1 pour cent des voix (+1.8pp), alors que le Centre gauche-
PCS a apporté son écot au succès de la gauche (1%, -0.4pp). Mathias Reynard a
conservé son siège, se permettant même d'être le candidat récoltant le plus de voix
avec 34'175 suffrages, devant Philippe Nantermod, qui en a récolté 27'906. Le PLR a
échoué dans sa quête d'un deuxième siège (16.5%, -1.6pp), sans pouvoir profiter d'un
grand soutien de la part des Vert'libéraux, qui ont réalisé un petit score pour leur
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première participation (0.8%). L'UDC a maintenu ses deux représentants malgré un
léger recul (19.8%, -2.3pp). Franz Ruppen (25'493 voix) a notamment réalisé un carton
dans le Haut, où il termine devant les membre de la «famille C», alors que Jean-Luc
Addor a reçu 17'535 voix. Deuxième dans le Haut-Valais, le PDC Philipp Matthias Bregy
(21'689 voix) sera avec Ruppen l'un des deux germanophones à siéger à Berne lors de la
prochaine législature. Le jaune Thomas Egger (20'041 voix) a fait les frais du recul de
l'alliance du centre et n'aura pas l'occasion d'effectuer un mandat complet sous la
coupole. Ce sont Benjamin Roduit (25'601 voix) et le nouveau venu Sidney Kamerzin
(25'602 voix) qui ont hérité des deux mandats dévolus au PDCVr. Pour être précis, le
Rassemblement Citoyen Valais a récolté 1.5 pour cent des suffrages (+1.1pp). Malgré
l'augmentation du nombre de candidatures féminines, passées de 45 en 2015 à 90 en
2019, aucune femme n'a été élue pour reprendre le flambeau de Géraldine Marchand-
Balet à la chambre du peuple. Maigre consolation, l'élection de Marianne Maret à la
chambre haute permet à la députation valaisanne de compter au moins une
politicienne dans ses rangs pour la prochaine législature. 8

À l'occasion de l'élection au Conseil des États dans le canton du Valais lors des
fédérales de 2019, huit candidates et candidats se lancent dans la course, avec pour
enjeu principal la question du maintien des deux sièges PDC. Le sortant Beat Rieder
(pdc) est candidat à sa réélection, qui ne fait peu de doutes. Le siège haut-valaisan est
ainsi peu contesté. Les discussions se concentrent avant tout sur le destin du siège du
Valais romand. Son occupant depuis 2007, Jean-René Fournier (pdc), a décidé de se
retirer de l'arène fédérale. Le PDC a pour but de maintenir son hégémonie: le parti a
toujours détenu les deux sièges valaisans à la chambre haute. Néanmoins, les autres
partis se font de plus en plus pressants afin d'obtenir leur part du gâteau. Le scrutin
majoritaire utilisé pour l'élection au Conseil des États favorise cependant le centre de
l'échiquier politique, un avantage de plus pour la «famille C», déjà historiquement
dominante en Valais. Comme le note le Nouvelliste, l'élection va dans tous les cas
accoucher d'une première: si le fauteuil PDC n'est pas renversé, une femme
représentera pour la première fois le canton au sénat. En effet, le PDCVr lance
Marianne Maret dans la course à la succession de Fournier. Yannick Buttet (pdc) était
considéré comme le successeur naturel de Fournier, mais le politicien de Collombey-
Muraz a été contraint de quitter son siège de conseiller national en cours de mandat
pour des affaires de harcèlement sexuel, se mettant hors-jeu pour la course aux États.
Sans candidat.e évident.e, le PDCVr a été contraint de revoir ses plans. Bien que le
manque d'expérience politique au niveau national de Marianne Maret peut constituer
un point faible face à ses concurrents, l'ancienne vice-présidente de la section
romande du parti cantonal et ancienne présidente de la commune de Troistorrents
présente néanmoins un profil à même de plaire. Elle ne fait pourtant pas face à des
candidatures alibis de la part des partis concurrents. Le PS, le PLR et l'UDC lancent des
poids lourds dans la bataille, avec respectivement Mathias Reynard (ps), Philippe
Nantermod (plr) et Cyrille Fauchère (udc). Tous rompu à l'exercice politique, ils risquent
pourtant de faire face à des écueils infranchissables à l'heure de défier les inamovibles
démocrates-chrétien.ne.s. Pour le conseiller national Reynard, grand défenseur de
l'égalité, le Nouvelliste relève qu'il sera difficile de contester la légitimité d'une
candidate féminine. Également élu au national, Nantermod, qui vient de la même
commune que Marianne Maret, aura du mal à combattre une élue issue du même giron,
alors que Fauchère, président de l'UDC du Valais romand, risque de se heurter à un mur
anti-UDC au deuxième tour en cas de bon score au premier. 
Pour la première fois, les vert.e.s et les socialistes s'allient en vue de l'élection à la
chambre haute. De ce fait, Mathias Reynard partage l'affiche avec la haut-valaisanne
Brigitte Wolf (vert.e.s). La citoyenne de Bitsch a confié dans le Nouvelliste que son parti
pèse encore trop peu pour qu'elle ait une chance d'être élue aux Etats, mais qu'elle
«assume volontiers d'être la porteuse d'eau de Mathias Reynard». Le saviésan serait
celui dont les chances de bousculer l'hégémonie démocrate-chrétienne sont les plus
grandes: le Nouvelliste l'estime capable de récolter des voix au-delà de sa famille
politique «grâce à ses combats en faveur de l'égalité, de la santé au travail et ses
engagements passés et présents sur le climat». Il siège depuis 2011 au Conseil national,
où il vise également une réélection. Pour conclure, le haut-valaisan Michael Kreuzer
complète le ticket UDC aux côtés de Fauchère, alors que l'octodurienne Jacqueline
Lavanchy dépose une candidature indépendante.
À l'approche du premier tour, le Nouvelliste a soumis un questionnaire aux candidates
et candidats. L'examen des réponses révèle une Marianne Maret qui opte pour des
positions de centre-gauche, la différenciant de son collègue de parti Beat Rieder sur
plusieurs aspects. Elle se déclare par exemple favorable à l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre, à un contrôle plus strict de l'égalité salariale entre hommes et
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femmes ainsi qu'à l'octroi de mêmes droits, dans tous les domaines, aux couples
homosexuels qu'aux couples hétérosexuels. À l'inverse, elle est contre une hausse de
l'âge de la retraite, en faveur de laquelle milite Rieder. Sur les points qui viennent d'être
évoqués, elle côtoie le socialiste Reynard, augurant d'un duel coriace pour l'obtention
des voix du centre-gauche lors de l'élection. À l'exception des droits de couples
homosexuels, Reynard et Nantermod, souvent considérés comme les deux prodiges du
sérail politique valaisan, sont aux antipodes l'un de l'autre, ne se rejoignant sur aucun
point. 

Avec une participation de 55.01 pour cent, c'est sans surprise Beat Rieder qui termine
en tête du premier tour, récoltant 45'678 voix. Plébiscité dans son Haut-Valais, où il
obtient plus de la moitié de ses suffrages (26'531), alors que 25 pour cent de la
population y réside, il fait profiter Marianne Maret de sa popularité. La chablaisienne,
avec 39'660 voix, occupe la deuxième place, mais son avance sur Mathias Reynard
(36'323 voix), qui réalise un score canon dans le Valais romand, est relativement maigre.
Plus de 30'000 bulletins portent le nom du socialiste du côté francophone de la
Raspille, où il devance Philippe Nantermod. Le libéral-radical, à la traîne dans le Haut,
concède du terrain à ses concurrents en obtenant 25'727 voix. Il est suivi par Brigitte
Wolf (24'799 voix), alors que l'UDC reste loin du score réalisé il y a quatre ans par Franz
Ruppen, qui avait obtenu 29'539 voix: Cyrille Fauchère et Michael Kreuzer sont crédités
de 16'652 et 15'359 votes.

Au vu de son résultat du premier tour, tous les espoirs sont permis pour Mathias
Reynard. Le saviésan a notamment terminé en tête du classement dans les villes de
Sion, Sierre et Martigny. Il s'est également illustré hors des bastions citadins, réalisant
de gros scores dans des communes de montagne comme Veysonnaz ou Nendaz. Ces
résultats, démontrant qu'il rallie des suffrages au-delà de la base électorale de son
parti, lui permettent de légitimement lorgner sur le strapontin PDC. Motif d'espoir
supplémentaire: le libéral-radical Pierre-Alain Grichting avait vu l'écart avec la
deuxième place se réduire comme peau de chagrin entre les deux tours en 2015,
passant de près de 9'000 à 1'481 suffrages seulement.
Déçu par son score du premier tour, Philippe Nantermod décide de se retirer de la
course. Ce retrait est aussi motivé par la décision de Cyrille Fauchère de poursuivre la
bataille. En effet, dans ce cas, le PLR ne peut pas compter sur le report des voix UDC en
sa faveur, et Nantermod ne souhaite pas d'un «premier tour bis avec le même
résultat». Son retrait peut donc, si l'électorat PLR se décide à voter pour l'autre parti
de centre-droit, profiter à Marianne Maret. Des voix se sont cependant élevés pour
appeler à voter Mathias Reynard, dont celle de Pascal Couchepin (plr). Alors que sa
prise de position a suscité quelques remous au sein de son parti, l'ancien conseiller
fédéral s'est justifié, avançant qu'un parti «qui représente un tiers des voix ne peut
conserver deux siège sur deux au Conseil des États et trois sur cinq au Conseil d'État».
Pour défendre le siège PDC, Marianne Maret a sorti l'atout «femme». Alors que les huit
sièges au Conseil national sont revenus à des hommes, elle constitue la dernière
chance de voir une femme valaisanne sous la coupole lors de la prochaine législature.
Bien malgré lui, Mathias Reynard a endossé le rôle de potentiel «lady killer»: les
discussions, très animées dans la presse, se sont donc attardées sur la personne la plus
à même de représenter la cause féminine. Mathias Reynard s'est efforcé de rappeler la
présence de Brigitte Wolf sur la même liste, et a mis en avant les thématiques sur
lesquelles il a obtenu des résultats probants au cours de ses huit années passées au
Conseil national, telles que l'égalité salariale, la lutte contre les violences domestiques
et le congé parental. Il a également relevé que des interventions qu'il a déposé «pour la
lutte contre le harcèlement sexuel ou de rue ont été systématiquement refusées par
des femmes de droite». De son côté, Marianne Maret a assuré qu'elle défendra tout
aussi bien la cause des femmes que Reynard, «en ayant un atout supplémentaire, celui
d'en être une».

Le 3 novembre 2019, Marianne Maret sort vainqueur de son duel avec Mathias Reynard.
Cependant, sa marge s'est encore atténuée, et elle ne compte plus que 1'370 suffrages
d'avance sur le socialiste. Celui-ci récolte 47'032 voix, contre 48'402 pour la
démocrate-chrétienne. Elle doit son salut au Haut-Valais, qui l'a soutenu plus
fortement encore qu'au premier tour. Elle y récolte 22'654 voix, progressant de plus de
3'000 voix et creusant ainsi un gouffre de plus de 18'000 bulletins avec Reynard. La
partie germanophone du canton s'est largement mobilisée – 55.2 pour cent de
participation – pour permettre au PDC de conserver ses deux sièges. Beat Rieder, élu
avec 52'355 voix, et Maret ont notamment bénéficié du soutien de l'électorat UDC du
Haut-Valais, qui a soutenu le ticket PDC au détriment du membre de l'UDC du Valais
romand Cyrille Fauchère (14'277 suffrages au total, 2'039 dans le Haut alors que Michael
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Kreuzer en avait récolté plus de 6'000 au premier tour). Ce résultat laisse un goût amer
pour la gauche valaisanne, qui a espéré jusqu'au bout renverser le bastion PDC. Mathias
Reynard est largement en tête dans le Valais romand, plus de 55 pour cent des suffrages
tombant dans son escarcelle. Cela ne lui suffit néanmoins pas à rattraper le retard
accumulé dans le Haut, pas aidé il est vrai par la plus faible mobilisation de l'électorat
francophone; la participation s'est monté à 52.82 pour cent dans le Valais central, et
seulement 44.01 pour cent dans le Bas-Valais. Quant à elle, Brigitte Wolf récolte 31'411
voix, alors que le taux de participation global se monte à 50.43 pour cent. Conscient
d'avoir manqué de peu de déclencher un séisme historique dans le paysage politique
valaisan, Mathias Reynard voit quand même le verre à moitié plein, sentant que «le
Valais est en train de changer». Même si elles ont capté une bonne partie de l'attention
médiatique, les différences de comportement électoral entre régions linguistiques ne
doivent cependant pas faire oublier un autre événement historique: pour la première
fois, le Vieux-Pays envoie une sénatrice à Berne. Après une campagne animée et une
lutte acharnée, Marianne Maret a gagné son billet pour la capitale. 9

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Im September 2018 reichte Erich von Siebenthal (svp, BE) eine Motion ein, welche eine
wesentliche Senkung der Finanzierung der UNRWA durch die Schweiz zum Ziel hatte.
Nationalrat von Siebenthal nahm in seiner Begründung Bezug auf Zahlen des EDA,
gemäss denen die Schweiz die UNRWA jährlich mit CHF 20 Mio. unterstütze. Da die
Wirksamkeit der Gelder für ihn «viele Fragezeichen» aufwerfe, die Transparenz nicht
gewährleistet sei und die USA ihre Finanzierung verringert hätten, solle die Schweiz dies
ebenfalls tun, nicht zuletzt um den Reformprozess des Hilfswerks zu unterstützen. In
seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass er erst 2016 die Fortsetzung der
Finanzierung bis 2020 beschlossen habe und das EDA im Jahr 2018 nebst den CHF 20
Mio. zusätzliche CHF 7 Mio. aufgewendet habe, unter anderem zur Unterstützung des
Reformprozesses. Aufgrund des angenommenen Postulats Nantermod (fdp, VS;
Po.18.3557) werde der Bundesrat dem Parlament seine Überlegungen zur zukünftigen
Rolle der Schweiz und zum Umfang der finanziellen Beiträge darlegen. Daher beantragte
er die Ablehnung der Motion. 10

MOTION
DATUM: 27.09.2018
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

La révision de la convention franco-suisse sur les successions a connu de nombreux
rebondissements durant l’année sous revue. Alors que, faute d’un accord, la France
avait envisagé de dénoncer la convention avant la date butoir du 30 juin, créant ainsi un
vide juridique, un contact téléphonique entre les deux ministres des finances, Pierre
Moscovici et Eveline Widmer-Schlumpf, a permis de rétablir le dialogue. En juillet, la
ministre suisse s’est donc rendue à Paris pour signer la nouvelle convention sur
l’imposition des successions; convention qui remplacera l’ancien traité datant de 1953.
Dès sa signature, l’accord a été perçu comme un asservissement de la Suisse devant son
voisin français. En effet, le nouvel accord considère que le pays déterminant l’impôt sur
la succession n’est plus seulement celui du défunt, mais est également pris en
considération le pays de l’héritier. La France ayant un taux d’imposition sur les
successions pouvant s’élever jusqu’à 45%, l’accord s’est attiré les foudres de nombreux
acteurs économiques. Ainsi, la Conférence latine des directeurs cantonaux des
finances a dénoncé un accord contenant des dispositions « inacceptables ». Les
politiciens romands ont été plus loin en organisant une conférence de presse où trônait
un cercueil marqué « RIP – Fédéralisme et Etat de Droit ». Emmenée par Philippe
Nantermod (VS, plr), cette coalition des partis de droite a, elle aussi, dénoncé la
convention. Le gouvernement s’est défendu en argumentant que toute solution était
préférable à un vide juridique en la matière. Le sort de cette convention s’est scellé au
parlement, où sans grande surprise, la chambre du peuple a refusé d’entrer en matière
par 112 voix contre 53 et 11 abstentions. Seuls les verts et les socialistes ont apporté leur
soutien à l’accord.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2013
EMILIA PASQUIER
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Entwicklungspolitik

Le 28 septembre 2018, le Conseil national a adopté le postulat «UNRWA. Bilan et
perspectives après 70 ans», déposé par Philippe Nantermod (plr, VS). Par son
intervention, le conseiller national valaisan invite le Conseil fédéral à se pencher sur le
développement historique de l'UNRWA au Proche-Orient, sur les relations qu'entretien
la Suisse avec l'organisation œuvrant pour les personnes réfugiées de Palestine –
notamment sous l'angle des contributions d'aide publique au développement versées
par la Confédération –, ainsi que sur les accusations d'antisémitisme, d'incitation au
terrorisme ou de discrimination positive auxquelles l'organisme des Nations Unies est
régulièrement confronté.
Au mois de mai 2018, le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait laissé entrevoir certaines
critiques quant à l'action de l'agence onusienne, considérée alors comme un obstacle à
la paix au Proche-Orient. «Tant que les Palestiniens vivront dans des camps de réfugiés,
ils caresseront le rêve de rentrer un jour dans leur patrie», confiait le chef du DFAE à la
NZZ. Le Conseil fédéral s'est néanmoins prononcé en faveur de l'acceptation du
postulat Nantermod, tout en rappelant l'importance de l'UNRWA «pour la stabilité dans
la région et la lutte contre la radicalisation». 11

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
AUDREY BOVEY

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Le parlementaire valaisan Philippe Nantermod (plr, VS) estime que de nombreuses
législations cantonales et fédérales créent, involontairement, des barrières à l'entrée,
des situations de monopoles, ou encore protègent des professions. Ces législations
entravent donc la liberté économique et freinent l'innovation en Suisse. Il a demandé, à
travers un postulat, un rapport sur les potentiels de renforcement de la concurrence
dans le domaine de la fourniture des services. 
Le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat. Il a estimé que la jungle des
réglementations entravait potentiellement la libre concurrence. Il a notamment
souhaité analyser les potentiels de simplification de la législation et déterminer si ces
législations reposent sur un réel intérêt public pour justifier leur entrave à la liberté
économique. Le postulat a été adopté par le Conseil national, par 138 voix contre 51,
malgré qu'il ait été combattu par la parlementaire Lisa Mazzone (verts, GE). Seul le camp
rose-vert s'est opposé au postulat. 12

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

A la suite de l'adoption du postulat du parlementaire Philippe Nantermod (plr, VS), le
Conseil fédéral a publié un rapport sur les conditions d'exercice des professions
réglementées. Tout d'abord, le rapport a précisé qu'il n'existe que 177 professions
réglementées en Suisse. Elles existent principalement dans le domaine de la santé, du
social et de l'enseignement. Elles répondent à un impératif de qualité dans certains
domaines. Ensuite, le Conseil fédéral a précisé qu'il lutte en permanence contre la
réglementation excessive. Il a notamment cité son rapport sur le postulat Caroni (plr,
AR) 15.3421. Il a ainsi constaté une réduction des réglementations à l'échelle helvétique.
Cette diminution a notamment comme objectif de renforcer la compétitivité de la
place économie en appliquant le principe de liberté économique promulgué dans la
Constitution (art. 27). Il a d'ailleurs rappelé que de nombreux outils ont été développés
pour étudier l'impact d'une réglementation. Finalement, il a précisé que si certaines
législations sont régies par des impératifs cantonaux, la loi sur le marché intérieur (LMI)
encadre et réduit au minimum ces législations cantonales. Ainsi, selon les conclusions
du rapport, le Conseil fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir. 13

BERICHT
DATUM: 20.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Wettbewerb

Alors que l'Union européenne (UE) établit progressivement un "marché unique
numérique", nombreux sont les cas de "geoblocking" qui entravent le libre-échange des
biens et services pour les citoyens suisses. Cette pratique limite les importations
parallèles de services numériques. Ceci restreint la diversité de l'offre et hausse les prix
pour les consommateurs. Pour ces raisons, Philippe Nantermod (fdp/plr, VS) a déposé
un postulat qui prie le Conseil fédéral d'envisager des mesures à prendre pour
permettre les importations parallèles numériques. 
Néanmoins, le Conseil fédéral propose à la chambre du peuple de rejeter le postulat. Il
estime, non seulement que des mesures unilatérales seraient inefficaces, mais surtout
il rappelle qu'un postulat «Création du marché unique numérique européen.
Conséquences pour la Suisse» a déjà été accepté. Lors du vote, les parlementaires on
rejeté l'objet par 94 voix contre 82 et 4 abstentions. 14

POSTULAT
DATUM: 28.02.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Philippe Nantermod (plr, VS) a pointé du doigts les bénéfices excessifs des offices des
poursuites et des faillites. Il a donc préconisé une réduction des émoluments en
matière de poursuite et de faillite. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Bien qu'il ait concédé que les
émoluments prévus dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
n'aient pas été adaptés depuis 1996, il a estimé que les situations divergent d'un canton
à l'autre et que la question ne doit donc pas être réglée au niveau fédéral, mais au
niveau cantonal. La motion a été classée car elle n'a pas été examinée dans un délai de
deux ans.

MOTION
DATUM: 13.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que le Conseil fédéral proposait de rejeter la motion 17.4092, Philippe Nantermod
(plr, VS) s'est appuyé sur la réponse des sept Sages pour déposer un postulat qui suit
une logique identique. Il demande donc une analyse des émoluments en matière de
poursuites et faillites. Le postulat vise trois objectifs: vérifier le respect des principes
de couverture et d'équivalence, envisager une adaptation à la baisse des barèmes et
établir un comparatif cantonal. Le postulat a été tacitement adopté par le Conseil
national. 15

POSTULAT
DATUM: 15.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

In der Herbstsession 2019 lehnte der Nationalrat (mit 139 zu 43 Stimmen bei 2
Enthaltungen) eine Motion Nantermod (fdp, VS) ab, in welcher der Walliser eine
(partielle) Liberalisierung des Stromzählermarktes forderte. Derzeit könnten der
Verkauf, die Vermietung, die Installation und die Dienstleistungen im Bereich
Messsysteme von Gesetzes wegen nur vom jeweiligen Netzbetreiber vorgenommen
werden, was die Innovation hemme und den Vertreiberfirmen die Kassen auf Kosten
der Endkonsumentinnen und Endkonsumenten fülle – «une poule aux oeufs d'or» wie
es Nantermod vor dem Plenum bezeichnete. Der Bundesrat solle deshalb prüfen, ob es
sinnvoll wäre, dieses Monopol zumindest in einigen Bereichen – beispielsweise nur für
gewisse Kategorien von Endverbraucherinnen und Endverbrauchern – aufzubrechen.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga pflichtete dem Motionär im Rat bei, dass eine
teilweise oder vollständige Öffnung des Messwesens ein grosses Innovationspotential
verspreche und dass die Preisgestaltung aufgrund des fehlenden Wettbewerbs
tatsächlich nicht überall korrekt ausfalle. Die Energieministerin versprach deshalb, das
Begehren demnächst im Rahmen der Beratungen zur Revision des
Stromversorgungsgesetzes (StromVG) aufzunehmen – wo im Bereich Liberalisierung der
Zählgeräte bereits eine Vernehmlassung durchgeführt worden sei. Der Bundesrat habe
die Motion deshalb 2017 vorwiegend aus verfahrenstechnischen Gründen abgewiesen.
Trotz der Ablehnung des Nationalrates und der ablehnenden Empfehlung des
Bundesrates dürfte das vorliegende Anliegen demnach in einem anderen Mantel wieder
auf der Traktandenliste erscheinen. 16

MOTION
DATUM: 19.09.2019
MARCO ACKERMANN
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Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Der Ständerat behandelte die Motion Derder (fdp, VD) zur Anpassung des
Strassenverkehrsgesetzes an die neuen Angebote zusammen mit der Motion
Nantermod (fdp, VD) bezüglich fairem Wettbewerb zwischen Taxis und neuen
Fahrdiensten im Dezember 2016. Beide Motionen wurden von der kleinen Kammer
gutgeheissen. 17

MOTION
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI

Strassenverkehr

Gleich zwei Motionen zum Themenkomplex „Taxis, Uber und andere Fahrdienste”
reichte Nationalrat Nantermod (fdp, VS) im März 2016 ein. Zum Einen solle ein fairer
Wettbewerb entstehen zwischen herkömmlichen Taxis und neuen Fahrdiensten, indem
der regel- und berufsmässige Personentransport in Personenwagen dem
Strassenverkehrsgesetz und der Arbeitsgesetzgebung unterstellt wird, statt dass die
Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Führer von leichten
Personentransportfahrzeugen und schweren Personenwagen (ARV 2) für diese
Transporte gilt. Diesem Ansinnen (16.3066) stand der Bundesrat wohlwollend gegenüber
und im Ratsplenum fand die Motion Unterstützung: Sie wurde im September 2016 mit
131 gegen 55 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 
Zum Anderen wollte der Motionär den Bundesrat beauftragen, die Bezeichnung „Taxi”
mittels einer Gesetzesänderung zu schützen. Der Wettbewerb sei fairer, wenn die
Kundschaft klar erkennen könne, ob ein Fahrdienst die offiziellen Anforderungen eines
Taxiunternehmens erfülle. Wie die geschützte Bezeichnung vergeben werde, solle die
Branche mit einer Selbstregulierungsklausel bestimmen. Diesem Anliegen (16.3067)
wollte der Bundesrat nicht entsprechen und der Nationalrat lehnte es im Juni 2016
diskussionslos ab. 18

MOTION
DATUM: 12.09.2016
NIKLAUS BIERI

Die Motion Nantermod (fdp, VD) bezüglich dem fairen Wettbewerb zwischen Taxis,
Uber und anderen Fahrdiensten wurde im Ständerat im Dezember 2016 gleichzeitig mit
der Motion Derder (fdp, VD) diskutiert. Gerade weil die beiden Motionäre zum selben
Thema einen unterschiedlichen Zugang gewählt hatten, nahm die kleine Kammer beide
Motionen an: Der Bundesrat solle prüfen, welchen Weg er einschlagen wolle. 
Mit 22 zu 9 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) wurde die Motion Nantermod angenommen. 19

MOTION
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI

Im Dezember 2017 nahm der Nationalrat diskussionslos eine Motion von Philippe
Nantermod (fdp, VS) an, welche unter dem Titel „Führerausweis. Gleiche Fahrzeuge,
gleiche Strassen, gleicher Ausweis“ die Unterscheidung von Fahrausweisen für den
berufsmässigen Personentransport und jenen für die normale Verwendung von
Personenwagen aufheben will. 20

MOTION
DATUM: 15.12.2017
NIKLAUS BIERI

Im Juni 2018 folgte der Ständerat seiner Verkehrskommission, die einstimmig beantragt
hatte, die Motion Nantermod (fdp, VS) «Führerausweis. Gleiche Fahrzeuge, gleiche
Strassen, gleicher Ausweis» anzunehmen. Zwar wies Ständerat Rechsteiner (sp, SG) auf
einige Fragen hin, die bei der Regulation des Taxigewerbes auftauchen könnten, wenn
zwischen gewerblichem und privatem Personentransport nicht mehr unterschieden
würde, aber er stellte keinen Gegenantrag. Bundesrätin Leuthard begrüsste den Antrag
auf Zustimmung, die Motion mache Sinn. Diese wurde vom Rat ohne weitere Diskussion
angenommen. 21

MOTION
DATUM: 13.06.2018
NIKLAUS BIERI

Personenwagen als Anhänger von Arbeitsmotorwagen zulassen wollte Nationalrat
Philippe Nantermod (fdp, VS) und reichte im März 2018 eine diesbezügliche Motion ein.
Es ging dabei um ein Anliegen von Baufirmen: Wer ein Arbeitsfahrzeug auf eine
Baustelle fährt, soll diesem einen Personenwagen anhängen dürfen, um damit von der
Baustelle wegzufahren. Dies sei momentan nicht erlaubt, obschon die entsprechenden
Anhängevorrichtungen und Sicherheitsnachweise eigentlich vorhanden seien, monierte
der Motionär. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion und der Nationalrat
nahm sie im Juni 2018 diskussionslos an. 22

MOTION
DATUM: 15.06.2018
NIKLAUS BIERI
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Auch im Ständerat war das Anliegen von Motionär Nantermod (fdp, VS) nicht umstritten:
Diskussionslos nahm die kleine Kammer in der Wintersession 2018 die Motion an,
welche die Zulassung von Personenwagen als Anhänger von Arbeitsmotorwagen
beabsichtigte. 23

MOTION
DATUM: 28.11.2018
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Mit seiner Motion zur Liberalisierung des Fernbusverkehrs wollte Nationalrat
Nantermod (fdp, VS) den Bundesrat beauftragen, das Personenbeförderungsgesetz
dahingehend zu revidieren, dass eine Ausnahme im Personenbeförderungsregal die
Liberalisierung des Fernbusverkehrs ermöglicht. Seit der Annahme des Postulats
14.3673 der KVF-NR im März 2015 habe sich die Liberalisierungstendenz in Europa noch
beschleunigt, begründete Nantermod seinen Vorstoss. Obschon der Bundesrat auf den
in Arbeit stehenden Bericht zum Postulat hinwies und die Motion zur Ablehnung
empfahl, nahm der Nationalrat den Vorstoss im März 2017 mit 102 gegen 84 Stimmen (6
Enthaltungen) an. 24

MOTION
DATUM: 14.03.2017
NIKLAUS BIERI

Im Oktober 2017 veröffentlichte der Bundesrat in Erfüllung der Postulate KVF-NR
(14.3673) und Häsler (15.3707) sowie mit Bezugnahme auf die Motion Nantermod
(15.4173) seinen Bericht zum internationalen Personenverkehr (Bahn/Bus). Der
Bundesrat ging dabei insbesondere auf die Liberalisierung des Fernbusverkehrs ein. Mit
dem Hinweis auf die unterschiedlichen Sozialstandards verschiedener Staaten will er
das Kabotageverbot beibehalten. Fernbusse sollen das Angebot des öffentlichen
Verkehrs ergänzen, ohne die bestehenden Angebote wesentlich zu konkurrenzieren.
Der Bundesrat will aber nicht grundsätzlich jede Konkurrenzsituation verhindern. Beim
Verkehr in Tourismusregionen sieht er keinen zusätzlichen Handlungsbedarf. 25

POSTULAT
DATUM: 18.10.2017
NIKLAUS BIERI

Die KVF-SR hatte für die Beratung zur Motion Nantermod (fdp, VS) bezüglich der
Liberalisierung des Fernbusverkehrs den Bericht des Bundesrates zur Motion KVF-NR
vom Oktober 2017 abgewartet. Wie der Bundesrat will auch die KVF-SR am bestehenden
Kabotageverbot für ausländische Transportunternehmen festhalten. Zudem sollen
gemäss KVF-SR auch die Transportpflicht, die Fahrplanpflicht und die Tarifpflicht
weiterhin für sämtliche Anbieter im öffentlichen Verkehr gelten. Weil eine
voraussetzungslose Liberalisierung des Fernbusverkehrs weder für die Passagiere noch
für den öffentlichen Verkehr als Ganzes Vorteile bringen würde, beantragte die
Kommission, die Motion abzulehnen. 26

MOTION
DATUM: 14.11.2017
NIKLAUS BIERI

Die Motion Nantermod (fdp, VS) zur Liberalisierung des Fernbusverkehrs wurde in der
Wintersession 2017 vom Ständerat abgelehnt, wie es die KVF-SR ihrem Rat beantragt
hatte. Während einige Stimmen im Rat wie auch Bundesrätin Leuthard Offenheit
gegenüber neuen Formen des öffentlichen Verkehrs forderten, war sich der Rat einig,
dass die Liberalisierung des Fernbusverkehrs nicht voraussetzungslos vonstatten gehen
dürfe, wie dies von der Motion gefordert worden war. 27

MOTION
DATUM: 11.12.2017
NIKLAUS BIERI

Nationalrat Nantermod (fdp, VS) sah bezüglich der Tarifverbunde Probleme für die
Reisenden und forderte 2017 mit einer Motion «Freie Wahl für Benützerinnen und
Benützer». Konkret ging es dem Motionär darum, dass Tarife im Direktverkehr
(nationale Verbindungen des öffentlichen Verkehrs) und in Tarifverbunden (regionale
Verbindungen) nicht genügend abgestimmt seien und den Konsumentinnen und
Konsumenten nicht immer der beste Preis angeboten werde. Mit der Motion wollte
Philippe Nantermod den Bundesrat auffordern, die Tarifierung zu vereinheitlichen. 
Der Bundesrat wies in seiner Stellungnahme vom August 2017 darauf hin, dass die
Tarifhoheit gemäss Personenbeförderungsgesetz bei den Transportunternehmen liege
und es keine Bundesstelle gebe, welche Tarife festlege. Der Bundesrat teilte zwar die
Ansicht des Motionärs, dass die «heutige Tariflandschaft kompliziert und für den
Kunden wenig transparent» sei, verwies aber auf Bestrebungen der ÖV-Verbände, die
historisch gewachsenen Tarifsysteme des direkten Verkehrs und der regionalen
Tarifverbunde besser zu koordinieren. 
Dass es keine Bundesstelle gebe, die in Tariffragen mitrede, musste Bundesrätin
Sommaruga fast zwei Jahre später erneut festhalten, als die Motion im Juni 2019 in den

MOTION
DATUM: 04.06.2019
NIKLAUS BIERI
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Nationalrat kam. Die Bundesrätin wies im Ratsplenum auch darauf hin, dass der
Bundesrat in der Botschaft zur Organisation der Eisenbahninfrastruktur die Möglichkeit
einer Systemführerschaft im Personenverkehr vorgesehen hatte, damit gerade solche
Systemfragen leichter zu lösen wären. Das Parlament hatte die Möglichkeit einer
Systemführerschaft 2018 aber aus der Vorlage der Organisation der
Eisenbahninfrastruktur gestrichen. Der Bundesrat wollte deshalb darauf verzichten,
weitere Schritte in diese Richtung zu nehmen, und bat den Rat, die Motion abzulehnen.
Die grosse Kammer folgte dieser Bitte und sprach sich am 4. Juni 2019 mit 120 zu 64
Stimmen (3 Enthaltungen) gegen die Motion aus. 28

Post und Telekommunikation

Nationalrat Nantermod (fdp, VS) nahm sich mit zwei parlamentarischen Initiativen
unerwünschter Werbeanrufe an und schlug zwei Änderungen des Bundesgesetzes
gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. Mit der Initiative «Telefonterror. Bestrafung
der Profiteure» soll das UWG auch jene in der Schweiz ansässigen Firmen erfassen, die
unlauter (im Sinne von UWG Art. 3) erhobene Daten von ausländischen, schwer zu
belangenden Callcenter verwenden.
Nantermods zweite parlamentarische Initiative «Telefonterror. Für wirksame Strafen»
(pa. Iv. 16.491) beinhaltet eine neue Strafmöglichkeit: Wer den Vermerk im Telefonbuch,
dass eine eingetragene Person keine Werbemitteilungen von Dritten erhalten möchte
und ihre Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen,
missachtet, soll nicht nur (wie bisher) mit einer Freiheits- oder Geldstrafe sanktioniert,
sondern auch mit einer vorübergehenden Sperrung sämtlicher Telefon- und
Internetanschlüsse für eine Dauer von bis zu dreissig Tagen belegt werden können.
Die KVF-NR gab im Februar 2018 beiden parlamentarischen Initiativen Folge. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2018
NIKLAUS BIERI

Die KVF-SR teilte die Haltung ihrer Schwesterkommission zu den beiden
parlamentarischen Initiativen Nantermod (fdp, VS) bezüglich «Telefonterror» (Pa.Iv.
16.490 und Pa.Iv. 16.491) nicht: Sie gab den Initiativen an ihrer Kommissionssitzung vom
26. Oktober 2018 keine Folge und verwies auf die Revision des Fernmeldegesetzes, wo
den Anliegen des Initianten Rechnung getragen werden sollte. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2018
NIKLAUS BIERI

Der Nationalrat folgte im März 2019 seiner Kommission und gab der parlamentarischen
Initiative Nantermod (fdp, VS) bezüglich der Bestrafung von Profiteuren von
Telefonterror keine Folge. Die Kommission hatte im Oktober 2018 ihren Willen
bekundet, das Anliegen im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes zu behandeln.
Im Nationalrat stimmten 13 Ratsmitglieder für Folgegeben, 168 stimmten dagegen (bei
einer Enthaltung). Die zweite parlamentarische Initiative Nantermods zum gleichen
Problemkreis «Telefonterror. Für wirksame Strafen» (Mo. 16.491) zog der Motionär
daraufhin zurück. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Als Reaktion auf diverse bürgerliche Vorstösse, die gemäss dem Schweizerischen
Mieterinnen und Mieterverband (SMV) die Rechte der Mieterinnen und Mieter bei
Annahme massiv einschränken würden – namentlich die parlamentarischen Initiativen
Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455, Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Fässler (cvp, AI; Pa.Iv. 17.492),
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459, Pa.Iv. 17.491), Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515)
und Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) –, lancierte der Verband Anfangs 2018 eine Online-
Petition «Nein zu Wuchermieten». An einer Medienkonferenz wies der SMV auf die
verheerenden Folgen dieser Initiativen hin und verdeutlichte, dass der Verband bereit
sei, das Referendum zu ergreifen, sollten die Initiativen angenommen werden. Innert
sechs Wochen unterschrieben beinahe 20'000 Personen das Anliegen, das Mitte März
als offener Brief der RK-SR überreicht wurde. Die ständerätliche Rechtskommission
zeigte sich davon nicht abschliessend beeindruckt und gab im selben Jahr den
parlamentarischen Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Feller (Pa.Iv. 16.459) und
Vogler (Pa.Iv. 16.458) Folge. Sie wich jedoch bei den Anliegen Feller (Pa.Iv. 17.491) und
Nantermod (Pa.Iv. 17.514, 17.515) vom positiven Entscheid ihrer Schwesterkommission
ab, beschloss keine Folge zu geben und lancierte im Gegenzug eine ausgewogenere
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Kommissionsmotion (Mo. 18.4104). 

Für die parlamentarische Initiative Egloff (Pa.Iv. 15.455), der bereits im Vorjahr Folge
gegeben worden war, bewilligte der Nationalrat im Frühjahr 2019 eine
Fristverlängerung, damit deren Umsetzung gegebenenfalls in Einklang mit der damals
noch hängigen Motion der RK-SR erfolgen könne. Nicht beraten wurde die
parlamentarische Initiative Fässler (Pa.Iv. 17.492), die ebenfalls eine Neuregelung zu den
missbräuchlichen Mietzinsen beabsichtigte. Sie war im Juli 2018 vom Urheber
zurückgezogen worden. 32

Der Präsident der Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI Suisse),
Philippe Nantermod (fdp, VS), wollte mit zwei parlamentarischen Initiativen (17.514,
17.515) erreichen, dass missbräuchliche Mietzinse nur noch in Zeiten von
Wohnungsmangel geltend gemacht werden können. Auf einem Markt, auf dem das
Angebot genügend gross sei und eine Nachfrage bestehe, könnten «eindeutig gerechte
Mieten festgesetzt werden». Bei Befürwortung der Initiativen müssten Art. 269
(Missbräuchliche Mietzinse – Regel) und Art. 270 (Anfechtung des Anfangsmietzinses)
des Obligationenrechts angepasst werden. Die RK-NR gab im Sommer 2018 beiden
Anliegen mit knappen Mehrheiten folge. Gleichentags befürwortete sie zwei weitere
parlamentarische Initiativen (17.491, 17.493), die in dieser Sache ebenfalls auf eine
stärkere Wahrung der Interessen der Vermieter abzielen. Eine parlamentarische
Initiative Sommaruga (17.459), welche die bedingungslose Anfechtung des
Anfangsmietzinses fordert, lehnte die Kommission an ebendieser Sitzung ab. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission gab die RK-SR im November zwei
parlamentarischen Initiativen Nantermod (fdp, VS), welche die Möglichkeiten zur
Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse einschränken wollten, mit deutlichen
Mehrheiten keine Folge (Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zuvor hatte die Kommission bei der
Verwaltung einen Kurzbericht in Auftrag gegeben, worin die Folgen bei Annahme
diverser hängiger Initiativen in dieser und ähnlicher Sache abgeschätzt werden sollten
(vgl. auch Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.493, Pa.Iv. 17.511). Nach Vorliegen des
Berichts kam die Kommission zum Schluss, dass die geltenden Regeln der
Mietzinsgestaltung bei Wohn- und Geschäftsräumen einer grundsätzlichen Überprüfung
zu unterlegen seien, was sie durch Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101)
auch entsprechend beantragte. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2018
MARLÈNE GERBER

Erneut beriet die RK-NR zwei parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS) zur
Einschränkung der Möglichkeiten zur Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse. Die
Beratung dieser beiden Geschäfte erfolgte zusammen mit einer parlamentarischen
Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) und vor dem Hintergrund einer neuen Motion der
RK-SR (Mo. 18.4101). Letztere war im Vorjahr als Reaktion auf eine Vielzahl hängiger
parlamentarischer Initiativen zur Mietzinsregelung eingereicht worden (vgl. auch Pa.Iv.
16.451, Pa.Iv. 16.458, Pa.Iv. 17.511, Pa.Iv. 17.493) und beabsichtigte, eine Revision in
diesem Bereich koordiniert und ausgewogen zu gestalten. Obwohl die RK-NR der
Kommissionsmotion ohne Gegenantrag zustimmte, plädierte sie mit knappen 12 zu 11
Stimmen dennoch dafür, den drei parlamentarischen Initiativen aus der Feder von
Vertreterinnen und Vertretern der Hauseigentümer- und Immobilienverbände ebenfalls
Folge zu geben. Damit sollen dem Bundesrat bei Annahme der Motion gewisse
Leitplanken zur Ausgestaltung der neuen Regelungen vorgegeben werden, führte der
Kommissionsbericht im Sinne der Mehrheit aus. Eine starke Kommissionsminderheit
bestehend aus Nationalrätinnen und Nationalräten von Mitte-Links vertrat hingegen die
Ansicht, dass man sich zur Erfüllung der Motion sowieso mit den von den Initiativen
aufgeworfenen Fragen zu befassen hätte, und wies darauf hin, dass die drei Initiativen
in der Schwesterkommission deutlich abgelehnt worden seien. 

Die Brisanz der Thematik für die Mieterinnen- als auch für die Vermieterseite zeigte
sich im Juni 2019 in einer intensiven und interrogativen nationalrätlichen Debatte, die
sich über nicht weniger als 54 Voten erstreckte und in der die Vertreterinnen und
Vertreter der Mieterseite die Befürwortenden mit rhetorischen Fragen zu konkreten
Folgen bei Annahme der Initiativen bombardierten. Schlussendlich folgte der
Nationalrat mit 109 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und beschloss Folgegeben. Diesen Entscheid stützten die
Fraktionen der SVP und FDP und erhielten dabei Unterstützung von einer knappen
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Mehrheit der CVP-Fraktion. Unerwarteter fiel der Entscheid zur Kommissionsmotion
aus: Nachdem die RK-NR im Vorfeld die Annahme des Geschäfts ohne Gegenantrag
beschlossen hatte, stellten die Nationalräte Egloff (svp, ZH), Feller (fdp, VD), Regazzi
(cvp, TI) und Hess (bdp, BE) im Rat den Antrag auf Ablehnung. Die Vergangenheit habe
gezeigt, dass es umfassende Revisionen im Mietwesen schwierig hätten. Deswegen
seien punktuelle Anpassungen, wie sie mit Annahme der parlamentarischen Initiativen
möglich wären, vorzuziehen. Mit 102 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte die grosse
Kammer diesem Antrag und erledigte die Motion. Die parlamentarischen Initiativen
gehen nun zur Beratung in den Ständerat. 35

Auf Anraten einer knappen Kommissionsmehrheit (12 zu 11 Stimmen) beschloss der
Nationalrat in der Sommersession 2019, einer Initiative Feller (fdp, VD) mit der
Forderung nach Einschränkung der Möglichkeiten zur Mietzinsanfechtung Folge zu
geben. Er fällte diesen Entscheid – ebenso wie seinen Beschluss über zwei verwandte
parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515) – mit 102 zu
82 Stimmen bei 2 Enthaltungen nach einer intensiven Debatte. Im gleichen Zug
versenkte der Nationalrat eine Motion der RK-SR, die eine umfassendere und
ausgewogene Revision verlangt hätte (Mo. 18.4101). Der Ball geht nun zurück zur
Urheberin der Motion, die im Vorjahr einen anderslautenden Beschluss zu den drei
Initiativen gefasst hatte. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2019
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Mit einer Motion wollte Andri Silberschmidt (fdp, ZH) den Bundesrat im Dezember 2019
damit beauftragen, das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) so zu ändern, dass
qualifizierte Mitarbeitende aus Drittstaaten, eine Aufenthaltsbewilligung erhalten
könnten, ohne dem bestehenden Kontingentierungssystem zu unterliegen.
Bedingungen dafür wären ein unbefristeter Arbeitsvertrag, Arbeit in einer Branche mit
tiefer Arbeitslosigkeit, hohe Qualifikation der Tätigkeit sowie ein hohes Salär. So
bestehe in der Schweiz ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. Der Bundesrat
beantragte, die Motion abzulehnen, zumal die Kontingente für qualifizierte
Arbeitskräfte aus Drittstaaten in den letzten Jahren schrittweise erhöht worden seien
und nun von der Schweizer Wirtschaft nicht mehr vollständig ausgeschöpft würden. Vor
einer Systemänderung sollen zudem alle möglichen Alternativen geprüft werden, wie es
auch das Postulat Nantermod (fdp, VS; Po. 19.3651) vorsieht. In der Herbstsession 2021
fügte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (fdp) an, dass Drittstaatsangehörige mit einem
schweizerischen Hochschulabschluss aus Bereichen mit ausgewiesenem
Fachkräftemangel mit der Umsetzung der Motion Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3067) bereits
unbürokratisch in der Schweiz bleiben könnten. Der Nationalrat lehnte die Motion mit
116 zu 65 Stimmen (bei 11 Enthaltung) ab. Unterstützung erhielt sie lediglich von der
Grünliberalen- und der FDP.Liberalen-Fraktion. 37

MOTION
DATUM: 19.12.2019
GIADA GIANOLA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Philippe Nantermod (fdp, VS) möchte mittels parlamentarischer Initiative das KVG
dahingehend ändern, dass der Wille bezüglich einer Organspende sowie eine allfällige
Patientenverfügung auf der Versichertenkarte vermerkt werden. Dies soll geschehen,
indem die versicherte Person dazu verpflichtet wird, ihrer Krankenkasse die
entsprechenden Informationen im Rahmen eines Versicherungsvertragsabschlusses
oder einer Vertragserneuerung zukommen zu lassen. Dabei müsse es für die betroffene
Person jederzeit möglich sein, ihren Spendewillen zu ändern, wobei ihr in diesem Fall
eine angepasste Krankenkassenkarte zugestellt würde. Bei Vorliegen widersprüchlicher
Willenserklärungen soll die jüngste Erklärung entscheidend sein. Falls nicht eruiert
werden könne, welche die jüngste sei, soll es an den nächsten Angehörigen liegen, über
eine Organspende zu entscheiden. Weiter sollen die Daten zur Organspende vertraulich
behandelt werden. Nantermod begründete seinen Vorstoss damit, dass jedes Jahr
durchschnittlich hundert Personen sterben würden, weil ihnen aufgrund eines Mangels
an Spenderinnen und Spendern kein passendes Organ vermittelt werden könne. Seit
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2010 seien alle Versicherten dazu verpflichtet, eine Versicherungskarte zu besitzen,
daher könne dieses bestehende Instrument ideal zur Lösung bezüglich der Probleme
mit der Erfassung des Spendewillens genutzt werden. Im Oktober 2019 befasste sich die
SGK-NR mit der parlamentarischen Initiative. Sie erachtete sie als «effiziente und rasch
umsetzbare Möglichkeit» zur Erhöhung der Anzahl Organspenden und gab ihr mit 21 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge. Die SGK-SR folgte ihrer Schwesterkommission Mitte
April 2021 mit 11 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen). 38

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Weibel
(glp, ZH) an, welche nach dem Ausscheiden Weibels aus der grossen Kammer von Martin
Bäumle (glp, ZH) übernommen worden war und eine Gebühr für Bagatellfälle in der
Spitalnotfallaufnahme zum Gegenstand hatte. Bäumle, Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS) sowie Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE) erklärten, mit der
geforderten Gebühr werde darauf abgezielt, dass die betroffenen Personen bei
Bagatellfällen zuerst den Hausarzt respektive die Hausärztin, den 24-Stunden-Notfall-
Dienst oder eine Apotheke aufsuchen, bevor sie sich in den Spitalnotfall begeben.
Dadurch könnte nicht nur das Kostenwachstum im Gesundheitswesen abgeschwächt,
sondern auch die Notfallstationen in den Spitälern entlastet werden, was für die
Behandlung tatsächlicher Notfälle essentiell sei. Im Kanton Aargau würden sogenannte
Walk-in-Gebühren beispielsweise bereits diskutiert. Dafür bedürfe es allerdings einer
entsprechenden gesetzlichen Grundlage auf Bundesebene, welche durch die
vorliegende parlamentarische Initiative geschaffen werden solle. Von den Gebühren
ausgenommen werden sollen Patientinnen und Patienten unter 16 Jahren, solche mit
einer Zuweisung einer Ärztin oder eines Arztes sowie Personen, die in der Folge
stationär behandelt werden müssen. Eine Minderheit rund um Yvonne Feri (sp, AG),
welche beantragte, dem Anliegen keine Folge zu geben, hielt dieser Argumentation
entgegen, dass eine solche Gebühr primär eine Belastung für Arme, ältere Personen
sowie chronisch Kranke darstelle. Ferner könne sie gegebenenfalls auch Fehlanreize
schaffen, indem die Patientinnen und Patienten darauf bestünden, stationär behandelt
zu werden. Diene die Gebühr zur Abschreckung, werde dadurch auch die freie Arzt-
und Spitalwahl untergraben. Viele Menschen hätten zudem keinen Hausarzt oder keine
Hausärztin mehr – gerade auf dem Land sei es schwierig, einen entsprechenden Arzt
oder eine entsprechende Ärztin zu finden. Bezüglich der Kapazitäten für tatsächliche
Notfälle meinte Feri, die Krankenhäuser hätten in der Notfallaufnahme bereits vor
einiger Zeit ein Triagesystem eingeführt, das zwischen leichten, mittelschweren und
schweren Notfällen unterscheide. Den Nationalrat vermochten die Worte der
Kommissionsmehrheit anscheinend mehr zu überzeugen und so sprach er sich mit 108
zu 85 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für Folgegeben aus. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
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Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der
Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch
andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen
das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 40

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In der Wintersession 2019 machte der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren
zur Weiterentwicklung der IV einen grossen Schritt auf den Ständerat zu. So pflichtete
er bezüglich aller offenen Differenzen seinem Schwesterrat bei – einzig bezüglich des
Begriffs «Kinderrente» entschied er sich, auch weiterhin eine Ersetzung in allen
Erlassen zu fordern. Dabei folgte er jedoch dem neuen Vorschlag der SGK-NR, die sich
für den Begriff «Zusatzrente für Eltern» stark gemacht hatte, da auch der Begriff
«Zulage für Eltern», die der Nationalrat zuvor angenommen hatte, zu ungenau sei, wie
Benjamin Roduit (cvp, VS) dem Rat erklärte. Obwohl eine Minderheit Schenker (sp, BS)
für die Beibehaltung des bisherigen Begriffs plädierte, nahm der Rat die Änderung mit
116 zu 77 Stimmen gegen den Willen von SP und Grünen sowie von vereinzelten
Mitgliedern der GLP-, FDP- oder Mitte-Fraktion an. 
Gegen den Willen der Kommissionsmehrheit, die an der Senkung der Kinderrenten
festhalten wollte, folgte der Nationalrat diesbezüglich einer Minderheit Lohr (cvp, TG),
der Argumentation von Yvonne Feri (sp, AG), wonach 70'000 Kinder betroffen wären
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und es zu einer Kostenverlagerung zu den EL kommen würde, sowie einer Petition
Wermuth (sp, AG; Pe. 19.2026), die den Rat in Ergänzung zur bereits im Ständerat
vorliegenden Petition Bonvin (Pe. 19.2013) bat, auf die Senkung zu verzichten. Mit 134 zu
51 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) bereinigte der Nationalrat diese Differenz, fast die
ganze SVP-Fraktion sowie 2 Mitglieder der FDP-Fraktion sprachen sich dagegen aus. 
Des Weiteren lehnte die grosse Kammer einen Minderheitsantrag Herzog (svp, TG) mit
120 zu 66 Stimmen ab, der die Altersschwelle für den Verzicht auf Kürzungen beim
Übergang zum stufenlosen Rentensystem bei 60 Jahren, wie es der Bundesrat
vorgeschlagen und der Nationalrat bisher vorgesehen hatte, anstelle von 55 Jahren, wie
es der Ständerat entschieden hatte, festsetzen wollte.
Schliesslich ging es um die Frage nach Tonaufzeichnungen bei medizinischen
Gutachten, deren Einsatz Benjamin Roduit mit «dysfonctionnements scandaleux»
rechtfertigte: Bekannt gewordene Fälle hätten gezeigt, dass Gutachten teilweise
unsorgfältig und unsachgemäss erstellt worden seien. Tonaufzeichnungen seien nötig
als Schutz der Experten vor unbegründeten Vorwürfen sowie der Versicherten vor
falschen Angaben im Gutachten. Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) wollte hingegen
den Akten ohne Aufforderung durch die Versicherten nur handschriftlich festgehaltene
Notizen der Sachverständigen beilegen, weil die Aufzeichnung auf Tonträgern aufgrund
des grossen Aufwands, den es gebe, wenn sich jemand «durch Stunden von
Tonaufzeichnungen hören» und Ungereimtheiten suchen müsse, nicht zielführend sei,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) für die Minderheit erklärte. Mit 114 zu 78 Stimmen bestätigte
der Nationalrat die Verpflichtung zu Tonträgern und bereinigte somit auch diese
Differenz. 41

Krankenversicherung

Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 17 zu 5 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) respektive
mit 14 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) die eigenen Kommissionsinitiativen 17.401
«Tarifpflege und Entwicklung» und 17.402 «Steuerung der Kosten im KVG durch die
Vertragspartner» zur Annahme zu empfehlen. Deren Annahme durch das Parlament
solle ein Zeichen der Unterstützung für das Vorgehen des Bundesrates sein, liess die
Kommission verlauten. Der Bundesrat hatte zuvor entschieden, die im Bericht der
Expertengruppe «Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung» vorgeschlagenen Massnahmen, zu denen auch die
Forderungen der beiden Kommissionsinitiativen gehören, in zwei Massnahmenpaketen
in die Vernehmlassung zu schicken. Während erstere Initiative den Nationalrat
oppositionslos passierte, beantragte eine Minderheit Nantermod (fdp, VS), letzterer
Initiative keine Folge zu geben. Die Minderheit befürchtete, dass die Initiative zu einer
Verstaatlichung des Systems führen könnte, ohne die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen
oder eine Kosteneindämmung zu erreichen. Durch das Globalbudget entstehe eine
Obergrenze für die Gesundheitsausgaben, was zu einer Rationierung der Pflege am
Jahresende führen könnte. Knapp, mit 97 zu 91 Stimmen, folgte die grosse Kammer der
Minderheit und sprach sich gegen Folge geben aus. Die ablehnenden Voten der
geschlossen stimmenden SVP- und der FDP-Liberalen-Fraktion sowie eines Mitglieds
der CVP-Fraktion reichten aus, um die Initiative zu versenken. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 beriet das Parlament die parlamentarische Initiative für eine
befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Art. 55 KVG. Zuvor hatte
sich der Bundesrat in einer Stellungnahme für die Vorlage ausgesprochen, weil damit
für den Fall einer Verzögerung bei der Änderung des KVG bezüglich der Zulassung von
Leistungserbringenden (BRG 18.047) ein Zeitraum ohne Zulassungsbeschränkung
verhindert werden könne. Die Detailberatung des Bundesratsgeschäfts müsse jedoch
umgehend angegangen werden, betonte der Bundesrat. Im erstbehandelnden
Nationalrat erläuterten die Kommissionssprecher Nantermod (fdp, VS) und Hess (bdp,
NR) sowie Gesundheitsminister Berset noch einmal die Geschichte der
Zulassungsbeschränkung, ihre Relevanz und die Notwendigkeit einer weiteren – letzten
– Verlängerung derselben. Diskussionslos und stillschweigend genehmigte der Rat die
Vorlage in der Detailberatung und übergab sie mit 160 zu 1 Stimme in der
Gesamtabstimmung dem Zweitrat. Ein ähnliches Bild präsentierte sich im Ständerat,
der die Initiative am folgenden Tag in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 36 zu 0
Stimmen guthiess. Auch die Schlussabstimmungen stellten keine grossen Hürden mehr
dar, mit 194 zu 1 Stimme respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
verabschiedete das Parlament die erneute, befristete Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung für Ärzte. Einzig Lukas Reimann (svp, SG) lehnte die
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Verlängerung ab, während Hannes Germann (svp, SH) und Martin Schmid (fdp, GR) sich
ihrer Stimme enthielten. 43

Im September 2018 nahm der Bundesrat zum Entwurf der SGK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) für eine Stärkung der Selbstverantwortung
im KVG Stellung. Er erklärte seine Unterstützung für den Minderheitsantrag Carobbio
Guscetti (sp, TI) auf Nichteintreten, da das strategische Wechseln der Franchisen
gemäss dem Bericht der SGK-NR nur in 0.17 Prozent der Fälle vorkomme und die
Krankenversicherungen dadurch jährlich lediglich CHF 5 Mio. einsparen könnten.
Diesem geringen Vorteil stünden jedoch zahlreiche Nachteile gegenüber, etwa eine
Schwächung der Selbstverantwortung durch häufigere Wahl der Grundfranchise,
Mehrkosten für EL und Sozialhilfe und somit auch für Kantone und Gemeinden sowie
ein administrativer Mehraufwand für die Krankenversicherungen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Nationalrat den Entwurf. Als
Kommissionssprecher betonten Philippe Nantermod (fdp, VS) und Heinz Brand (svp, GR)
noch einmal den Nutzen der Vorlage: Das opportunistische «Franchisenhüpfen» müsse
gestoppt werden, auch wenn es sich dabei um ein untergeordnetes Problem handle.
Barbara Gysi (sp, SG) kritisierte im Namen der Minderheit Carobbio Guscetti vor allem
das Verhalten der Kommission, die trotz mehrheitlich negativer
Vernehmlassungsantworten keinen der Kritikpunkte in die Vorlage aufgenommen hatte.
Mit 111 zu 68 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Nationalrat für Eintreten auf
die Vorlage aus. Während die SP- und die Grünen-Fraktion Eintreten geschlossen
ablehnten, war die Situation aufseiten der Bürgerlichen weniger deutlich. Gespalten
zeigte sich insbesondere die FDP-Fraktion, aber auch in der SVP- und der CVP-Fraktion
lehnten einzelne Personen eine Behandlung der Vorlage ab. Knapper scheiterte der
Antrag Grüter (svp, LU) auf Rückweisung an die Kommission: Mit 86 zu 81 Stimmen bei 13
Enthaltungen stimmte der Rat für die Behandlung der Vorlage, wobei hier die Fronten
quer durch die meisten Fraktionen verliefen. 
In der Detailberatung versuchte eine Minderheit Ruiz (sp, VD), eine Ausnahmeklausel für
Personen, bei denen neu eine chronische oder schwere Krankheit diagnostiziert wurde,
zu schaffen. Eine solche lehnte der Nationalrat jedoch mit 118 zu 56 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. Ebenfalls abgelehnt wurde eine vom Bundesrat vorgeschlagene und von
der Kommissionsmehrheit unterstützte Pflicht für die Krankenversicherungen, die
Versicherten zwei Monate vor Ablauf der Frist auf ihre Wahlmöglichkeit hinzuweisen.
Mit 112 zu 62 Stimmen (3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer einer Minderheit
Humbel (cvp, AG), welche unter anderem die Kosten für die Versicherungen «ohne
Mehrwert für die Versicherten» scheute. Mit 113 zu 60 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
verabschiedete der Rat die Vorlage in der Gesamtabstimmung. 44
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Die SGK-NR befürwortete zwar eine Einschränkung der Vermittlerprovisionen in der
OKP, wie sie die ständerätliche Schwesterkommission vorgeschlagen hatte, beantragte
aber mit 16 zu 8 Stimmen, diese nicht nur auf die OKP zu beschränken, sondern auch
die Krankenzusatzversicherungen miteinzubeziehen. Da sich Grund- und
Zusatzversicherung in der Praxis nicht trennen liessen, blieben ansonsten
Umgehungsmöglichkeiten bestehen. Eine Ausdehnung auf die Zusatzversicherungen sei
von den Krankenversichererverbänden, darunter auch Curafutura und Santésuisse,
ausdrücklich gefordert worden, betonte Bea Heim (sp, SO) im Rahmen der
Nationalratsdebatte in der Frühjahrssession 2019. 
Dieser Mehrheitsmeinung standen zwei Anträge entgegen: Eine Minderheit Nantermod
(fdp, VS) befürwortete zwar eine Einschränkung der Vermittlerprovisionen in der OKP,
lehnte aber eine Regulierung bei den Krankenzusatzversicherungen ab. Da Gewinne
dort erlaubt seien und diese in einem Marktumfeld agierten, würde eine Regulierung
der Provisionen bei diesen zu weit gehen. Im Rat ergänzte Minderheitssprecher
Nantermod seine Position noch um ein weiteres Argument: Wenn der Nationalrat die
Motion abändere, müsse der Ständerat in der nächsten Runde entscheiden, ob er diese
Änderung annehmen oder das ganze Projekt ablehnen wolle, erklärte Nantermod. Dies
sei zu gefährlich, weshalb man die Motion in ihrer ursprünglichen Form annehmen
solle. Eine Ablehnung der Motion in beiden Formen befürwortete Thomas Aeschi (svp,
ZG). Mit 103 zu 78 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive 152 zu 30 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) entschied sich der Rat gegen den Minderheitsantrag Nantermod
respektive den Antrag Aeschi und für den Mehrheitsantrag der Kommission. Abgeändert
gelangte die Motion somit zurück an den Ständerat. 45
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Die Vorteile einer Langzeitnachbetreuung – also einer Betreuung durch körperliche
Aktivitäten für Menschen mit Querschnittslähmung – sowie eine Aufstellung ihrer
Kosten im Falle einer Übernahme durch die Sozialversicherungen sollten mit einem
Postulat von Philippe Nantermod (fdp, VS) untersucht werden. Heute müssten
querschnittsgelähmte Menschen regelmässig die schweren Folgen ihrer Behinderung,
die aufgrund eines Mangels an körperlicher Bewegung entstünden, behandeln lassen.
Durch den sogenannten Spralt-Ansatz werde hingegen der gesamte Körper inklusive der
gelähmten Gliedmassen aktiviert, was die Lebensqualität der Betroffenen verbessere
und zusätzliche Spitalaufenthalte verhindere, erklärte Nantermod. Da die OKP oder die
Unfallversicherung Therapien zum Erhalt der körperlichen Funktionen bereits
übernehme, erklärte sich der Bundesrat bereit, die entsprechende Einordnung und
Finanzierungsvoraussetzungen zu untersuchen. Mit der Evaluation der Vor- und
Nachteile sowie der Kostenfolgen müssten interessierte Kreise jedoch die OKP und die
Unfallversicherung beauftragen, erklärte der Bundesrat. Damit zeigte sich der
Nationalrat einverstanden und nahm das Postulat in der Sommersession 2019
stillschweigend an. 46

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Philippe Nantermod (fdp, VS) eine
Änderung des KVG, die den Versicherten die Schaffung eines Kautionskontos zur
Finanzierung der Gesundheitskostenbeteiligung ermöglichen soll. Zudem soll für den
zurückgestellten Betrag bis zu einer bestimmten Obergrenze eine allfällige
Steuerbefreiung geprüft werden. Durch die Schaffung eines solchen Kontos könnte für
die Versicherten mit höheren Franchisen ein Anreiz geschaffen werden, die
eingesparten Prämien zurückzulegen, um grösseren gesundheitlichen Beschwerden
begegnen zu können. 
Im Juli 2019 befasste sich die SGK-NR mit der parlamentarischen Initiative. Sie zeigte
sich vom Geschäft überzeugt und stimmte mit 13 zu 7 Stimmen für Folgegeben. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.07.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2019 behandelte der Nationalrat als Erstrat den Vorschlag der
SGK-NR für eine Einführung eines monistischen Finanzierungssystems für die
Gesundheitsleistungen. Eine Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) hatte dem Rat
Nichteintreten beantragt. Barbara Gysi betonte, dass die SP-Fraktion zwar eine
einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Leistungen befürworte, aber
diese Vorlage ablehne, da darin die «Meinung der Kantone in grossen Zügen
missachtet» worden sei. Den Kantonen käme nur noch die Rolle der Zahlstelle zu, die
Relevanz der Spitallisten würde stark reduziert. Überdies würde die Vorlage zu einer
Besserstellung der Privatspitäler und Zusatzversicherten zulasten der OKP führen,
kritisierte Gysi. Aufgrund der zahlreichen Mitglieder in der Subkommission, die Mandate
bei Krankenversicherungen oder Krankenkassenverbänden hätten, und aufgrund der
«getreuen» Umsetzung der Vorschläge von Curafutura begünstige die Vorlage die
Interessen der Krankenversicherungen. «Diese Vorlage stammt klar aus der Feder von
Curafutura», fasste sie ihre Kritik zusammen. Ein Nichteintreten würde dem Bundesrat
zusammen mit den Kantonen eine neue Lösungsfindung ermöglichen. 
Ruth Humbel (cvp, AG) betonte als Kommissionssprecherin, dass es den
Krankenversicherungen nicht verboten sei, fachliche Inputs zu geben. Zudem seien die
Privatspitäler ein «Nebenschauplatz». In erster Linie stärke die Vorlage die
Steuerungsmöglichkeit der Kantone, indem sie neu den ambulanten und stationären
Bereich planen könnten, einen Einsitz in Tarmed oder Tardoc erhielten und weiterhin
die Tarife genehmigten oder erliessen, wenn sich die Tarifpartner nicht einigten. Mit
136 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat in der Folge für
Eintreten aus. Die ablehnenden Stimmen stammten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie von MCG-Mitglied Roger Golay (mcg, GE). 
In der Detailberatung diskutierte der Nationalrat verschiedene technische Fragen, die
jedoch, so die Auffassung der meisten Rednerinnen und Redner, hochpolitisch waren.
So beriet die grosse Kammer die Berechnung der Kantonsbeiträge, bei der zwei Fragen
umstritten waren: Soll erstens der Abzug der Risikoabgaben risikobasiert oder
kostenbasiert erfolgen und sollen zweitens die Kostenbeteiligungen der Versicherten
abgezogen werden, bevor die Kantonsbeiträge berechnet werden. Bei ersterer Frage
sprach sich eine Kommissionsminderheit Nantermod (fdp, VS) für das risikobasierte
Pauschalmodell aus. Dieses habe den Vorteil, dass nur die Risikokompensation und
nicht die variablen Verwaltungskosten der Versicherungen berücksichtigt würden,
erklärte Regine Sauter (fdp, ZH) für die Kommissionsminderheit. Dadurch würden die
Anreize zur Kosteneffizienz erhöht. Hingegen argumentierte Heinz Brand (svp, GR), dass
es hier um Steuergelder der Kantone gehe und diese der Kostenwahrheit entsprechen
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müssten. Somit könne man diese nicht «aufgrund irgendwelcher mathematischer
Berechnungen» verteilen. Mit 111 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat für den
Mehrheitsantrag der SGK-NR und somit für das kostenbasierte Modell aus: Eine Allianz
aus SP-, Grünen- und SVP-Fraktion setzte sich diesbezüglich gegen die geschlossen
stimmenden übrigen Fraktionen durch. 
Eine weitere Minderheit Nantermod setzte sich dafür ein, dass die Kostenbeteiligungen
der Versicherten, also zum Beispiel die Franchisen, ebenfalls in die Berechnung des
Kantonsanteils einfliessen sollten. Nur dadurch würden Personen mit hohen Franchisen
gleich behandelt wie Personen mit tiefen Franchisen. Mit dieser Berechnungsart
müssten die Kantone den Versicherungen aber auch Geld für Kosten überweisen, die
nicht von ihnen, sondern von den Versicherten bezahlt worden seien, kritisierte
Gesundheitsminister Berset. Rechtlich sei es gemäss dem Bundesamt für Justiz zudem
problematisch, wenn der Bund die Kantone zwinge, Kosten zu übernehmen, die nicht
unter die OKP fielen, erklärte Kommissionssprecherin Humbel. Weiter könne es nicht
sein, dass die Eigenverantwortung, die den höheren Franchisen zugrunde liege, «an die
Kantone delegiert werde». Mit 148 zu 33 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) respektive 141 zu
46 Stimmen (bei keiner Enthaltung) sprach sich der Nationalrat für den Antrag des
Bundesrates und die Berechnung der Kantonsbeiträge nach Abzug der Franchisen aus.
Für die Minderheit hatten sich vor allem Teile der SVP- und der FDP.Liberale-
Fraktionen eingesetzt. Gleichzeitig entschied sich der Rat auch, den von den Kantonen
übernommenen Mindestanteil von 22.6 Prozent auf 25.5 Prozent zu erhöhen, wie es der
Bundesrat beantragt hatte. 
Wie sich bereits in der Eintretensdebatte angekündigt hatte, war die Frage der
Vergütungen an die Vertragsspitäler in der Detailberatung besonders umstritten. Diese
liegt heute bei 45 Prozent, neu soll sie jedoch auf 74.5 Prozent erhöht werden. Dadurch
würden Privatspitäler, die sich nicht an der Ausbildung oder am
Grundversorgungsauftrag beteiligten, die besonders lukrative Fälle der übrigen Spitäler
abwerben würden und deren Gewinne auf den Konten von ausländischen Investoren
landeten, noch stärker aus der OKP abgegolten werden als bisher, kritisierte Barbara
Gysi. Dadurch käme es zu einem Anstieg der Prämien der Grundversicherten, zu einer
Mengenausweitung durch die Privatspitäler – bereits jetzt würden halbprivat oder privat
versicherte Personen zum Beispiel 2.2-mal häufiger am Knie operiert als
Grundversicherte – sowie zu einem Anstieg der Anzahl Privatspitäler. Schliesslich
unterliefe dies auch die Spitalplanung der Kantone. Letzteren Punkt betonte auch
Bundesrat Berset. Kommissionssprecherin Humbel entgegnete hingegen, dass
Privatkliniken nicht per se teurer seien als öffentliche Spitäler und es überdies nur zehn
davon gebe. Heute würden 45 Prozent der stationären Kosten der Vertragsspitäler
durch die Kantone sowie 100 Prozent der ambulanten Leistungen durch die
Versicherungen vergütet; mit einem Anteil von 74.5 Prozent wäre der Unterschied zu
heute somit vernachlässigbar. Die grosse Kammer sprach sich in der Folge mit 132 zu 56
Stimmen (bei 6 Enthaltungen) deutlich für den Antrag der Kommissionsmehrheit und
die höhere Vergütung für die Vertragsspitäler aus.  
Bei der Frage nach der zukünftigen Rolle der gemeinsamen Einrichtung der
Versicherungen entschied sich der Rat gegen eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) und eine
Minderheit Carobbio (sp, TI) dafür, dass die Einrichtung neu auch für die Aufteilung des
Kantonsbeitrags auf die Versicherungen zuständig sein soll. Sowohl Aeschi als auch
Carobbio hatten mit ihren Anträgen beabsichtigt, die Rolle der Kantone in EFAS zu
stärken; Thomas Aeschi wollte den Kantonen die Möglichkeit geben, das Geld selbst zu
verteilen, während Marina Carobbio der gemeinsamen Einrichtung die Kontrolle über
die Zahlungen übertragen wollte, damit die Kantone den Versicherungen nicht blind
vertrauen müssten, wie Bea Heim (sp, SO) erklärte. 
Schliesslich stimmte der Nationalrat dem Entwurf mit 121 zu 54 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) zu, wobei die ablehnenden Stimmen wie schon in der
Eintretensabstimmung von der SP- und der Grünen-Fraktion sowie von Roger Golay
stammten. Auch im Lager der SVP stiess die Vorlage mit 8 Enthaltungen jedoch nicht
ausschliesslich auf Unterstützung. 48

Im Dezember 2018 reichte Philippe Nantermod (fdp, VS) zwei parlamentarische
Initiativen für eine Förderung der Nutzung von höheren Franchisen ein (Pa.Iv. 18.484
und Pa.Iv. 18.486). Mit Letzterer wollte er höhere Franchisen für alle zugänglich
machen und entsprechend die Klausel im KVG, welche die Versicherung von
Kostenbeteiligungen verbietet, streichen. Franchisen sollen entsprechend versichert
und somit auch von Personen mit niedrigen Einkommen gewählt werden können. Mit 12
zu 12 Stimmen bei Stichentscheid von Kommissionspräsident de Courten (svp, BL) gab
die SGK-NR der Initiative Folge. 49
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Philippe Nantermod (fdp, VS) wollte die Leistungserbringenden durch eine Änderung
des KVG verpflichten, die Versicherten ab einem gewissen Betrag vor einer Behandlung
über die Kosten der Leistungen zu informieren. Dadurch sollten die Versicherten in die
Entscheidungsprozesse eingebunden, der Wettbewerb zwischen den
Leistungserbringenden gestärkt und ein Beitrag zur Eindämmung der
Gesundheitskosten geleistet werden. Mit 12 zu 6 Stimmen gab die SGK-NR der
parlamentarischen Initiative im November 2019 Folge. 50
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Im Dezember 2018 reichte Philippe Nantermod (fdp, VS) zwei parlamentarische
Initiativen für eine Förderung der Nutzung von höheren Franchisen ein (Pa.Iv. 18.484
und Pa.Iv. 18.486). Mit Ersterer wollte er die bisherige Grundfranchise von CHF 300
durch eine Referenzfranchise von CHF 1'500 ersetzen. In der Folge würden die
Prämien in Bezug auf diese Referenzfranchise berechnet und dadurch um etwa 12
Prozent sinken. Weiterhin könnten freiwillig Franchisen zwischen CHF 300 und CHF
2'500 gewählt werden. Mit 12 zu 11 Stimmen beantragte die SGK-NR im November 2019,
der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Diese Änderung würde zu
höheren Prämien bei Personen führen, die tiefere Franchisen gewählt hätten, was dem
Grundgedanken der Solidarität widerspreche. Die Minderheit verwies demgegenüber
auf die tieferen Prämien, die dadurch für Personen mit mittleren und hohen Franchisen
erreicht werden könnten, sowie auf die Stärkung der Eigenverantwortung. Mit 116 zu 26
Stimmen (bei 45 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat gegen Folgegeben aus. Die
Mitglieder der SVP- und FDP-Fraktion stimmten der Vorlage mehrheitlich zu oder
enthielten sich der Stimme. 51
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Unfallversicherung

Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv.
18.408) entschied sich die SGK-NR mit 12 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) im Hinblick
auf den Bericht des Bundesrates, die Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 11.3811) zur
Abschreibung zu empfehlen. Die Schaffung einer Regelung, gemäss der die
Unfallversicherung die Kosten von Rückfällen oder Spätfolgen von Unfällen aus der
Jugend übernehmen soll, würde neue Ungerechtigkeiten schaffen, erklärte die
Kommission. 

In der Frühjahrsession 2019 entschied sich der Nationalrat jedoch auf Antrag einer
Minderheit Nantermod mit 93 zu 84 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen eine
Abschreibung der Motion. Die Mehrheit des Rates liess sich von Thomas Weibel (glp, ZH)
und Manfred Bühler (svp, BE), die auf die zentralen vom Bundesrat im Bericht
aufgeführten Probleme verwiesen, nicht überzeugen. Deren Argumente hatte Philippe
Nantermod zuvor zu entkräften versucht: Unter anderem verwies er darauf, dass das
Rückwirkungsverbot auch bei genetischen Krankheiten missachtet werde und dass
Eltern nicht die Möglichkeit hätten, Schulkinder gegen spätere Behinderungen zu
versichern. Da es zudem nur Einzelfälle treffe, würden sich auch die Prämienfolgen in
Grenzen halten. Abschliessend rief er zur Achtung der Entscheidungen des Parlaments
in den Jahren 2013 und 2014 auf. Da sich seither die Situation nicht geändert habe,
könne der Bundesrat keine Abschreibung der Motion verlangen; er sei verpflichtet, ein
Gesetz vorzuschlagen. Letzterem widersprach Bundesrat Berset: Wenn der Bundesrat
das Gefühl habe, dass eine Weiterverfolgung eines Vorstosses nicht mehr gerechtfertigt
sei, könne er diesen sehr wohl zur Abschreibung empfehlen. Dies sah jedoch nur eine
Mehrheit der SVP- und der FDP-Fraktion sowie die gesamten Fraktionen der
Grünliberalen und der BDP ähnlich; die übrigen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier entschieden sich gegen eine Abschreibung der Motion. 52
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Im März 2018 reichte Philippe Nantermod (fdp, VS) eine parlamentarische Initiative zur
Schliessung der Rechtslücken in der Unfallversicherung ein. Wie bereits die Motion
Darbellay (cvp, VS; Mo. 11.3811) wollte er die Problematik angehen, dass Rückfälle und
Spätfolgen von Jugendunfällen im Erwachsenenalter gemäss UVG nicht übernommen
werden, auch wenn die betroffene Person UVG-versichert ist. Um dieses Problem zu
lösen, sollen – ähnlich wie bei Erbkrankheiten – Unfälle vor Vollendung des 16.
Altersjahres nicht als verursachende Unfallereignisse für Rückfälle oder Spätfolgen
berücksichtigt werden. Stattdessen soll das erste Ereignis ab Vollendung des 16.
Altersjahres als verursachendes Unfallereignis gelten. 
Im Februar 2019 gab die SGK-NR der parlamentarischen Initiative mit 13 zu 8 Stimmen
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bei 3 Enthaltungen keine Folge, da es gemäss der Kommissionsmehrheit gegen das
Rückwärtsversicherungsverbot verstossen würde, wenn die Unfallversicherung für
Unfälle bezahlen müsste, die passiert waren, als die Betroffenen nicht nach UVG
versichert waren. 
Diese Meinung teilte in der Frühjahrssession 2019 auch der Nationalrat, der die
parlamentarische Initiative zusammen mit dem Bundesratsgeschäft 18.037 zur
Abschreibung der Motion Darbellay behandelte. Mit 123 zu 55 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) entschied sich der Rat gegen Folgegeben. Die geschlossen stimmenden
SP- und Grünen-Fraktionen sowie einzelne Mitglieder der SVP-, der FDP- und der
CVP/EVP-Fraktion hätten sich für Folgegeben ausgesprochen. 53

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Motion Derder (fdp, VD) «Aufenthaltsbewilligungen für Drittstaatenangehörige»
forderte im Juni 2019 die Anpassung des Ausländerrechts dahingehend, dass das
geltende Kontingentierungsmodell besser auf die Bedürfnisse der Wirtschaft
ausgerichtet wird. Die Migrationspolitik sei nicht mehr zeitgemäss und behindere,
geprägt durch die Masseneinwanderungsinitiative und die Wirtschaftskrise von 2008,
das Schweizer Innovationsschaffen und die Entwicklung der Wirtschaft, so Derders
Begründung. Insbesondere die Hightechbranche, welche oft auf ausländische
Fachkräfte angewiesen sei, solle von etwaigen Lockerungen profitieren.
Der Bundesrat hatte Verständnis für Derders Anliegen, allerdings ging ihm eine
Anpassung des Ausländerrechts ohne eine zuvor vorgenommene Überprüfung der
Umstände zu weit, weshalb er im August 2019 die Ablehnung der Motion beantragte.
Eine ebensolche Prüfung der Umstände forderte das fast gleichzeitig eingereichte
Postulat Nantermod (fdp, VS) (19.3651), welches der Bundesrat unterstützte und das von
Derder mitunterzeichnet worden war. In der Folge vertröstete der Bundesrat Derder
damit, dass das Anliegen seiner Motion im Rahmen des Berichts zu Nantermods
Postulat berücksichtigt werden solle. 
Im Nationalrat war die Motion Derder noch unbehandelt. Sie wurde, so wurde im
Dezember 2019 entschieden, nachdem Derder im Oktober die Wiederwahl in den
Nationalrat verpasst hatte, von Nantermod übernommen. 54

MOTION
DATUM: 05.12.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Familienpolitik

In der Herbstsession 2019 widmete sich der Nationalrat als Erstrat der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung. Die  Eintretensdebatte wurde von den beiden
Kommissionssprechern Christian Lohr (cvp, TG) und Philippe Nantermod (fdp, VS)
eröffnet. Zur Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen seien vier
zentrale Massnahmen vorgesehen: Eine Neuregelung der kurzzeitigen
Arbeitsabwesenheit zur Betreuung von Angehörigen, ein Betreuungsurlaub von 14
Wochen für Eltern schwer beeinträchtigter Kinder, die Gewährleistung des Anspruchs
der Hilflosenentschädigung der IV von Kindern während eines Spitalaufenthaltes und
schliesslich die Ausweitung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften der AHV auf
weitere pflegende Personenkreise. In ihren Anträgen habe die SGK-NR versucht, ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen und dem
finanzpolitisch Machbaren zu finden, und sich stark an den Vorschlägen des Bundesrats
orientiert, so die beiden Kommissionssprechenden. 
Eine Minderheit Herzog (svp, TG) erachtete den Handlungsbedarf bezüglich der
Angehörigenpflege als nicht gegeben und beantragte daher Nichteintreten. Wie Verena
Herzog im Ratsplenum für die Minderheit und zugleich für die SVP-Fraktion
argumentierte, solle die vorliegende Problematik auf betrieblicher Ebene mit
freiwilligen, individuellen Lösungen angegangen werden, da diese zumal häufig
grosszügiger ausfallen würden. Bereits heute bestehe zudem eine Pflicht für die
Arbeitgebenden, Eltern und Partnerinnen und Partnern von betroffenen Eltern bei
entsprechender ausgewiesener Notwendigkeit bis drei Tage frei zu geben. Mit der
neuen Regelung sei aber unklar, welche Personen zusätzlich ebenfalls davon profitieren
könnten. Diese Regelung bringe stattdessen hohe direkte und indirekte Kosten für die
Unternehmen mit sich und stelle eine Gefahr für einvernehmliche Lösungen dar. Mit
dieser Einschätzung stand die Fraktion allerdings weitgehend alleine da: Es sei wichtig,
dass man die Situation von pflegenden Angehörigen erleichtere und die Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung bzw. -pflege verbessere, weshalb auf
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die Vorlage einzutreten sei, lautete der generelle Tenor der Rednerinnen und Redner
aller übrigen Fraktionen. Mit 128 zu 45 Stimmen bei 14 Enthaltungen trat der Nationalrat
denn auch auf die Vorlage ein, wobei eine Mehrheit der SVP-Fraktion aber auch eine
Minderheit der FDP-Fraktion gegen Eintreten stimmten; die Enthaltungen stammten
fast vollständig aus der SVP-Fraktion.

In der Folge startete die grosse Kammer die Detailberatung, wobei zahlreiche
Minderheitsanträge vorlagen, von denen jedoch keiner erfolgreich war. Umstritten
waren etwa die kurzfristigen Absenzen. Die bundesrätliche Botschaft sah hier einen
Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von maximal drei Tagen pro Ereignis und zehn
Tagen jährlich für jene Zeit vor, welche «zur Betreuung eines Familienmitglieds, der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
notwendig ist». Einer Minderheit Nantermod ging die Formulierung «eines
Familienmitglieds» zu weit, da damit auch entfernte Verwandte gemeint sein könnten,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) als Minderheitensprecherin ausführte. Stattdessen sollten
nur Familienmitglieder in direkter Linie nach oben und unten Anspruch auf
entsprechenden Urlaub erhalten. Ausserhalb der SVP- und FDP-Fraktion stiess dieser
Antrag jedoch nicht auf Zustimmung und wurde mit dem Argument, dass damit den
modernen Familienkonstellationen keine Rechnung getragen würde, abgelehnt. Mit
einem Appell an die Eigenverantwortung in der Aufteilung der Urlaubstage beantragte
eine Minderheit Bertschy (glp, BE) den Verzicht auf die Einschränkung von drei Tagen
pro Ereignis, während sie die jährliche Obergrenze beibehalten wollte. Auch dieser
Antrag fand ausserhalb der SP-, Grünen und GLP-Fraktionen nur wenig Zuspruch und
wurde abgelehnt. Weiter lehnte der Nationalrat einen kompletten Verzicht auf die
jährliche Bezugsgrenze von zehn Tagen (Minderheit Schenker: sp, BS) und die Kürzung
der jährlichen Limite auf sechs Tage pro Jahr (Minderheit Herzog) ab. 

Auch die bezahlte Betreuungszeit von 14 Wochen zur Pflege von schwerkranken oder
verunfallten Kindern führte zu Diskussionen. Eine Minderheit Graf Maya (gp, BL) störte
sich daran, dass die Betreuungszeit nur für schwer beeinträchtigte Kinder gelten soll
und nicht auch für andere Familienmitglieder und forderte deshalb eine entsprechende
Ausweitung. Schliesslich müssten in solchen Situation nicht nur Kinder betreut werden,
sondern auch erwachsene Angehörige. Einen Betreuungsurlaub von je 14 Wochen pro
Elternteil (statt je 7 Wochen) und somit eine Verdoppelung der Dauer des
Betreuungsurlaubs, um dem hohen zeitlichen Aufwand der Pflege gerecht zu werden,
forderte eine Minderheit Schenker. Eine Minderheit Heim (sp, SO) verlangte schliesslich
die Klarstellung, dass ein Rückfall als neuer Krankheitsfall gehandhabt werden müsse
und nicht dem vorangehenden zugerechnet werden dürfe. Auch diese
Minderheitsanträge fanden im Ratsplenum keine Mehrheiten. 

Im Rahmen der Ausweitung der AHV-Hilflosenentschädigung auf weitere Personen
gestanden Bundesrat und Kommission Verwandten in auf- oder absteigender Linie
sowie Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern, Stiefkinder und Lebenspartnerinnen
und -partnern einen Anspruch zu. Letztere mussten jedoch seit mindestens fünf Jahren
ununterbrochen mit den Versicherten einen gemeinsamen Haushalt geführt haben –
wogegen sich eine Minderheit Bertschy wehrte. Diese Frist von fünf Jahren zur
Anerkennung des Konkubinats sei nicht mehr zeitgemäss, da viele Paare sich schon vor
einem gemeinsamen Haushalt gegenseitig unterstützten und spätestens nach der
Geburt eines gemeinsamen Kindes, wie die Minderheitensprecherin argumentierte. Sie
forderte daher die Anerkennung des Konkubinats bereits ab zwei Jahren oder bei
einem gemeinsamen Kind. Eine Minderheit Nantermod forderte hingegen die
Streichung des gesamten Artikels und somit den Verzicht auf diese Ausweitung des
Anspruchs. Beide Minderheitsanträge wurden in der Folge vom Ratsplenum abgelehnt. 
Die einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf, welche das Ratsplenum guthiess,
war eine von der SGK-NR beantragte Ergänzung der Voraussetzungen für Minderjährige
zum Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gemäss Bundesrat sollten
minderjährige Personen nur an denjenigen Tagen Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung erhalten, an welchen sie sich nicht in einem Heim aufhalten.
Die SGK-NR wollte hingegen auch minderjährigen Personen in einer Heilanstalt
Anspruch gewähren, sofern eine regelmässige Anwesenheit der Eltern sowohl
notwendig als auch tatsächlich erfolgt ist. 

Mit 129 zu 48 Stimmen bei 7 Enthaltungen nahm der Nationalrat den Entwurf in der
Gesamtabstimmung an und schrieb zugleich stillschweigend die Postulate der SGK-NR
(Po. 13.3366) und von Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868) ab. 55
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In der Wintersession 2019, knapp eine Woche nach der Beratung der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung im Ständerat war der Nationalrat bereits mit der
Differenzbereinigung am Zug. Die einzige Differenz, welche zu diesem Zeitpunkt noch
bestand, betraf die Forderung des Ständerats, Personen, welche in
Wohngemeinschaften lebten, in der Gesetzgebung zu den Ergänzungsleistungen stärker
zu berücksichtigen. Im Nationalrat war dieser Antrag nicht unbestritten: Während die
Mehrheit der SGK-NR ihm zustimmte, übten zwei Minderheiten Kritik. Verena Herzog
(svp, TG) führte im Namen ihrer Minderheit aus, dass ein Sparpotenzial von CHF 1 Mio.
bestehe, wenn die vom Ständerat geforderte Basis von einem Zwei-Personen-Haushalt
zur Berechnung der Maximalbeträge des Mietzinses auf vier Personen erhöht würde. Die
Mehrkosten der vom Ständerat geforderten Lösung beliefen sich denn auch auf CHF 3.6
Mio., wovon der Bund einen Anteil von CHF 2.3 Mio. tragen würde. Durch den
Minderheitsantrag liessen sich die Kosten für den Bund folglich fast um die Hälfte
reduzieren, so Herzog. Zudem habe die Berechnung der Maximalbeiträge für EL weder
etwas mit dem vorliegenden Geschäft noch etwas mit dessen Thematik zu tun,
kritisierte Regine Sauter (fdp, ZH) im Namen einer weiteren Minderheit Nantermod (fdp,
VS) das Vorgehen des Ständerats. Die Minderheit störe sich vor allem daran, dass auf
eine Vernehmlassung verzichtet und die Thematik nicht ausführlich untersucht worden
sei und fordere daher, die Anpassung aus dieser Vorlage zu streichen. Ausser in den
Reihen der FDP- und der SVP-Fraktion stiessen die beiden Minderheitsanträge jedoch
nicht auf Zustimmung: Mit 111 zu 76 Stimmen respektive 103 zu 84 Stimmen lehnte das
Ratsplenum die beiden Minderheitsanträge Herzog und Nantermod ab und ebnete so
den Weg zu den Schlussabstimmungen.
In den Schlussabstimmungen nahmen sowohl der Nationalrat – mit 142 zu 55 Stimmen
– als auch der Ständerat – mit 42 zu 0 Stimmen (bei zwei Enthaltungen) – die Revision
des Bundesgesetzes an. 56
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Eine parlamentarische Initiative Nantermod (fdp, VS) verlangte die Abschaffung der
Vergütung auf Werkverwendungen in privaten Räumlichkeiten von Hotels,
Ferienwohnungen, Spitälern und Gefängnissen. Als Stein des Anstosses gelten die
neuen Tarifregelungen der Verwertungsgesellschaften: Das Bundesgericht hatte 2012
eine Beschwerde der Verwertungsgesellschaften bezüglich zu entrichtender
Urheberrechtsentschädigungen für die Radio- und Fernsehnutzung in ebendiesen
Räumlichkeiten abgewiesen. In der Zwischenzeit hätten die Gesellschaften jedoch neue
Tarifregelungen eingeführt, welche eine entsprechende Vergütung wieder begünstigten,
führte der Initiant aus. Sofern sich die Konsumentinnen und Konsumenten beim Filme
Schauen oder Musik Hören in einem Hotel- oder Spitalzimmer aufhielten, würde in der
Folge eine unnötige doppelte Vergütungsentrichtung vorgenommen. Eigentümerinnen
und Eigentümer dieser Räumlichkeiten gälten zugleich als die Verwenderinnen und
Verwender der Werke und stellten diese lediglich dem Gast zur Verfügung. Da die
Verwendung der Werke heutzutage aber über diverse Kanäle erfolgen könne, die nicht
im Angebot der Einrichtungseigentümerschaft enthalten – und auch nicht deren
Kontrolle unterworfen – sein müssen, sei die doppelte Entrichtung realitätsfern. Daher
müsse die Werkverwendung in besagten Räumlichkeiten mit jener in privaten
Haushalten gleichgesetzt und entsprechend auf die zusätzliche Vergütung verzichtet
werden. Hierfür soll im URG Art. 19 Abs. 1 – hinsichtlich der Definition des
Eigengebrauchs – die Litera d «jegliche Werkverwendung im persönlichen Bereich oder
im kleinen Kreis in privaten Räumlichkeiten von Hotels, Ferienwohnungen, Spitälern
oder Gefängnissen» aufgenommen werden. 
Die RK-NR gab im Rahmen der Detailberatungen des zu revidierenden
Urheberrechtsgesetzes diesem Vorstoss mit 15 zu 7 Stimmen Folge. 57
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Nachdem die bundesrätliche Botschaft zur Modernisierung des Urheberrechts im
November 2017 verabschiedet worden war, oblag es nun den jeweiligen Kommissionen,
die Vorberatung des Geschäftes in Angriff zu nehmen. Die Zuständigkeiten hierfür
wurden im Nationalrat der RK und im Ständerat der WBK übertragen, wobei der RK-NR
als Kommission des Erstrates der Vortritt gewährt wurde. 

Im Frühjahr 2018 führte die RK-NR entsprechende Anhörungen durch und forderte
schriftliche Stellungnahmen von Unternehmen und Organisationen ein. Zugleich prüfte
sie einen im April eingereichten Mitbericht der WBK-NR auf deren Anträge hin. Im
August 2018 trat die KVF-NR mit einer Bitte an die RK-NR heran: Im Rahmen der
laufenden Revision des Fernmeldegesetzes war die Frage nach der Handhabung des
zeitversetzten Fernsehens (Replay-TV) aufgekommen. Die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen war der Ansicht, dass die Schweizer TV-Sender die Bedingungen der
Übernahme ihrer Programme ins Replay-TV mit den jeweiligen TV-Verbreitern selbst
aushandeln sollen. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sollten aber sinnvollerweise
nicht im Fernmeldegesetz, sondern im Urheberrechtsgesetz geregelt werden. Die RK-
NR nahm diese Bitte im Rahmen der Eintretensdebatte zur Kenntnis – sie trat ohne
Gegenantrag auf die Vorlage des Bundesrates ein – und beauftrage daraufhin die
Verwaltung damit, ihr im Hinblick auf die Detailberatung entsprechende Vorschläge für
eine mögliche Umsetzung zu unterbreiten. 

Im Oktober 2018 fand die Detailberatung schliesslich ihren Abschluss und die
Kommission sprach sich mit 21 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung für den
Bundesratsentwurf aus und beantragte dem Nationalrat zugleich die Annahme der
beiden WIPO-Abkommen. Während der Beratung hatte sich die Kommission eng an den
bundesrätlichen Entwurf gehalten und folglich auch den AGUR-12-II-Kompromiss
gestützt. Dem nachträglich eingereichten KVF-Vorstoss zum Replay-TV wurde indes viel
Diskussionsraum gewährt: Auch wenn die Kommission der Meinung sei, dass die
Finanzierung des Replay-TV sowohl ein medien- als auch ein urheberrechtliches
Problem darstelle, solle die Nutzungsmöglichkeit als solche grundsätzlich bestehen
bleiben. Daher sprach sie sich mit 12 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen für einen neuen
Artikel im Urheberrechtsgesetz aus, mit dem den Sendeunternehmen entsprechende
Befugnisse zur direkten Verhandlungsmöglichkeit mit den Kabelunternehmen
hinsichtlich der Werbesituation zugesprochen werden sollen. Die Minderheit
argumentierte hingegen, dass es für die Finanzierung der Sendeunternehmen über die
Werbung zunächst einer ganzheitlichen Betrachtung und Untersuchung der Faktenlage
bedürfe. Des Weiteren befürwortete die Kommission den Lichtbildschutz auch für
Fotografien ohne individuellen Charakter und lehnte somit zugleich mit 17 zu einer
Stimme (5 Enthaltungen) den Antrag der WBK-NR zur Streichung des im Entwurf
vorgesehenen Lichtbildschutzes ab, wobei sie freilich die systematische Eingliederung
der Regelung im Gesetz ändern wolle. Bezüglich der Anpassungen zur Filmmusik und zu
journalistischen Werken bildeten sich zwei weitere Minderheiten: Für die Filmmusik
beantragte die Kommission ihrem Rat, die Urheberschaft von Musik in audiovisuellen
Werken nicht ausdrücklich von jener in übrigen Werken zu unterscheiden, weshalb eine
Minderheit die aktuelle Praxis im Gesetz festhalten möchte. Hinsichtlich der
journalistischen Werke beantragte die Minderheit eine gesonderte Regelung für die
Zugänglichkeit dieser auf Abruf, was aber von der Kommission aufgrund der
schwierigen Umsetzung abgelehnt wurde. Der Antrag auf die Definition der Verwendung
öffentlicher Werke auch in Privaträumen wie Hotels, Ferienwohnungen oder
Gefängnissen als Eigengebrauch, womit die bisher erforderliche Vergütung gestrichen
werden soll, wurde von der Kommission mit 16 zu 7 Stimmen unterstützt. Zugleich gab
die Kommission einer gleichlautenden parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS;
Pa. Iv. 16.493) mit 15 zu 7 Stimmen Folge.

Zu guter Letzt beantragte die Kommission mit 16 zu 4 Stimmen (3 Enthaltungen) ihrem
Rat eine kleine Korrektur des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Vertrages
von Marrakesch: Der erleichterte Zugang zu veröffentlichten Werken solle nicht nur für
Menschen mit körperlicher, sondern auch für jene mit geistiger Behinderung
ermöglicht werden. 58
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In der Sommersession 2019 startete der Ständerat einen erneuten Versuch, die
Revision des Urheberrechts zu beraten. Da Eintreten bereits in der Frühjahrssession
beschlossen worden war, ging es im zweiten Anlauf – nach einführenden Erläuterungen
seitens des Kommissionssprechers Ruedi Noser (fdp, ZH), der explizit betonte, dass der
Rückweisungsantrag zu einer deutlichen qualitativen Verbesserung der Vorlage
beigetragen habe – direkt in die Detailberatung. 

Auch in dieser Beratungsrunde stand ein Einzelantrag zur Diskussion, der bereits in der
ersten Abstimmungsdebatte zur Verhandlung kam: Ständerat Engler (cvp, GR)
beantragte, in Art. 13 Abs. 2 eine weitere Ausnahme einzuführen, die für die Ausleihe
von Werkexemplaren ohne Erhebungsgebühr durch gemeinnützige Institutionen die
Aufhebung der Vergütungspflicht vorsah. Engler argumentierte, dass öffentliche
Bibliotheken – nebst Schulen – bedeutende Bildungs- und Dialogorte seien und einer
entsprechenden Ausstattung zur Förderung ihrer Vermittlungsbestrebungen bedürften.
Gerade der Aspekt der Förderung habe insbesondere die Gemeinden und Städte, die
EDK sowie die Bibliotheken selbst bereits im Vorfeld dazu veranlasst, eine solche
Gebühr abzulehnen, da man sich in erster Linie Sorgen um mögliche Einbussen im
flächendeckenden Bibliotheksnetz der Schweiz mache – und nicht etwa, weil es an
Wertschätzung gegenüber der Urheberschaft fehle. Die Klärung dieses
Ausnahmetatbestandes sei insofern vonnöten, da diese bis anhin weder in den
vorberatenden Kommissionen noch durch die AGUR12 selbst stattgefunden habe,
sondern erst durch einen umstrittenen Entscheid seitens der ESchK auf den Plan
gerufen worden war. Die Schiedskommission habe nun mit ihrem Entscheid eine
gesetzliche Lücke gefüllt und zugleich eine mögliche Interpretation des Begriffes
«Entgelten» angegeben, die eine Ausdehnung der Abgabepflichten von Bibliotheken
bedeuten würde. Unter dem Strich komme dieser Entscheid der Einführung einer
Verleihgebühr durch die Hintertür gleich und bringe den Gemeinden, Städten und
Kantonen lediglich finanzielle Mehrabgaben und damit verbunden die Gefahr der
Schliessung von Bibliotheken. 
Ruedi Noser hingegen erwiderte, dass der Einzelantrag gänzlich dem AGUR-
Kompromiss widerspreche: In diesem habe man die Forderung der Autorinnen und
Autoren nach der Einführung einer Verleihgebühr anstelle der Vermietgebühr
abgelehnt. Da Vermietungen in erster Linie von Bibliotheken vorgenommen werden und
diese kaum kommerziell gesteuert sind, würde die Vermietpraxis abgeschafft werden,
da die Vergütungen sich erübrigten. Wolle man sich nun diesem Kompromiss entziehen,
wäre es wohl am ehrlichsten, den gesamten Art. 13 zu streichen, anstatt ihn noch weiter
zu verkomplizieren und somit faktisch die Vermietgebühr abzuschaffen – was aber auch
nicht gewollt sein könne. Daher schlug die Kommission ihrem Rat ein alternatives
Vorgehen vor: In Art. 60 soll neu ein Abs. 4 eingeführt werden, der definiert, dass
Bibliotheken zukünftig gleich behandelt werden wie Schulen und entsprechend von
einem reduzierten Tarif profitieren sollen. Paul Rechsteiner (sp, SG) unterstrich Nosers
Argument zudem, indem er betonte, dass Englers Antrag einem fundamentalen Eingriff
in die Urheberrechte der Autorenschaft gleichkomme und lediglich eine Reaktion auf
einen Entscheid sei, dem zum einen keine konkrete Begründung beiliege und der zum
anderen noch gar keinen Rechtsmitteleinsatz erlaube, da er nicht rechtskräftig sei. In
der Abstimmung zeigte sich, dass das Kommissionsargument wohl eher zu überzeugen
vermochte, da diesem mit 27 zu 14 Stimmen (1 Enthaltung) der Vorrang vor dem
Einzelantrag gegeben wurde.

Zwei weitere wichtige Punkte, die vom Ständerat zwar stillschweigend gemäss
Kommissionsvorschlag angenommen, jedoch aufgrund der dadurch entstehenden
Differenzen zum Nationalrat seitens der Kommission umfassender erläutert wurden,
betrafen die Filmmusik und die Hotelabgaben. Bezüglich der Filmmusik betonte erneut
Ruedi Noser, dass die Kommission bewusst an dem von ihr mit der Frühjahresfahne
eingeführten Musikzusatz in Art. 13a Abs. 5 und Art. 35a Abs. 2 festhalte, da der
Bundesratsentwurf einer gänzlich anderen Logik folge, als die Umstände es verlangten.
Am Beispiel von «Bohemian Rhapsody» und «The Accountant» – zwei Filme, die er
selbst erst kürzlich geschaut habe – zeigte er auf, dass die bundesrätliche Logik, dass
Musik im Film zum Film gehört und daher kein eigenständiges Werk darstellt, lediglich
auf das zweite Filmbeispiel zutreffe. In diesem Fall sei die Musik explizit zur
Untermalung der visuellen Darstellung komponiert worden, wohingegen sich der
erstgenannte Film, eine Biografie mit der Rockgruppe «Queen» im Fokus, sich
bestehender Musik bediente, welche lange vor dem Film selbst entstanden und auch
entsprechend ein eigenständiges, urheberrechtlich geschütztes Werk sei. Folge man
nun aber dem Bundesrat, würden beide Fallbeispiele gleich behandelt werden. Hans
Wicki (fdp, NW) verwies ergänzend zu diesen Ausführungen auf die unterschiedlichen
Strukturen und Regelungen der Film- und Musikbranche hin und betonte, dass sich die
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Musikerinnen und Musiker im Bereich der Filmmusik zwar mittlerweile auf eine gute
vertragliche Grundlage stützen könnten, diese aber mit der angedachten
Kollektivverwertung stark gefährdet wäre und eine Schlechterstellung zu Gunsten der
ohnehin bereits besser gestellten Produzentinnen und Produzenten begünstigen
würde. Wie bereits ihre Amtsvorgängerin Simonetta Sommaruga, verteidigte die EJPD-
Vorsteherin Karin Keller-Sutter die Bundesratsposition mit der zu schluckenden
bitteren Pille: Damit sich eine gesamthafte Verbesserung einstellen könne, müsse man
eben punktuelle Benachteiligungen in Kauf nehmen. 
Die vom Nationalrat eingebrachte Abschaffung der Hotelabgabe wurde von
Kommissionssprecher Noser zum einen aus finanziellen, zum anderen aus
institutionellen Gründen zur Ablehnung empfohlen. Wie Swisscopyright aufgezeigt
habe, würden durch diesen Zusatz Mindereinnahmen in der Höhe von CHF 800'000 bis
CHF 1 Mio. entstehen. Des Weiteren stelle diese Abschaffung nicht nur eine Verletzung
des AGUR-Kompromisses dar, sondern wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht
WTO-kompatibel. Dies würde sicherlich die Frage aufwerfen, ob es denn gewichtige
Gründe im öffentlichen Interesse für eine solche Ausnahme gebe  – und die Schweizer
Argumentation hierzu wäre durchaus spannend zu hören –, da man eine solche in
Europa nicht kenne und Amerikas systemische Unterschiede diese Diskussion
erübrigten. Grundsätzlich müsse man sich im Rat nun die Frage stellen, ob man sich
wegen rund CHF 1 Mio. wirklich mit einem WTO-Verfahren auseinandersetzen wolle.
Wer aber dennoch auf diesen Zusatz beharren möchte, den wolle er doch gerne auf die
parlamentarische Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 16.493) verweisen, der bereits in
der Kommission Folge gegeben worden war und die sich genau diesem Zusatz
annehme.

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf schliesslich mit 36 Stimmen bei 3
Enthaltungen einstimmig angenommen, was sicherlich auch dadurch begünstigt wurde,
dass das Kernelement des Rückweisungsantrages, das Leistungsschutzrecht, aus dem
Kommissionsvorschlag gestrichen worden war. Auch wenn die EU sich zwischenzeitlich
für dieses ausgesprochen habe, sei die Umsetzung in den einzelnen Ländern noch sehr
ungewiss; daher wolle man die aktuelle Revision nicht unnötig verzögern und diese
Entwicklungen für andere Revisionen – die ohnehin in absehbarer Zeit stattfinden
würden – berücksichtigen. Der Bundesrat solle diese Entwicklung im Auge behalten und
das Schweizer Recht unter diesem Gesichtspunkt prüfen, was vom Ständerat auch mit
der Gutheissung eines entsprechenden  Kommissionspostulats bestätigt wurde. Ebenso
wurden die beiden Entwürfe zu den WIPO-Abkommen von der kleinen Kammer ohne
Beanstandung jeweils einstimmig angenommen. Somit wird die Vorlage mit drei
verbleibenden Differenzen an den Nationalrat retourniert. 59

In der Herbstsession 2019 läutete der Nationalrat die erste Runde in der
Differenzbereinigung der Urheberrechtsrevision ein. Obwohl er am Ende des Tages in
allen drei verbliebenen Differenzen – Bibliotheken, Filmmusik und Hotelabgaben –
gemäss den Kommissionsanträgen stimmte, blieben auch in dieser Sitzung aufgrund
zweier Minderheitsanträge die Diskussionsbeiträge nicht aus.  
Im Falle der Bibliotheken hatte sich die grosse Kammer bis anhin noch nicht äussern
können, da die Frage der tarifären Begünstigungen erst in der Sommersession 2019 vom
Ständerat aufgeworfen worden war. Eine knappe Mehrheit der RK-NR (12 zu 11 Stimmen
bei einer Enthaltung) hatte sich sodann auch für dessen Beschluss ausgesprochen, den
Vergütungstarif für Bibliotheken zukünftig zu reduzieren. Die Minderheit Gmür-
Schönenberger (cvp, LU) aber griff den bereits in der kleinen Kammer eingebrachten
Einzelantrag des Parteikollegen Engler (cvp, GR) auf und beantragte die Aufhebung der
Vergütungspflicht auf Ausleihen für gemeinnützige Institutionen. Die
Minderheitssprecherin Gmür-Schönenberger begründete den Antrag wie folgt: Die mit
der tariflichen Vergünstigung verbundene Honorierung der Bibliotheksarbeit sei zwar
erfreulich, jedoch entspreche diese Regelung faktisch keinem Kompromiss, sondern
einem Rückschritt, da dadurch eine Abgabe auf Pauschalen gesetzlich verankert werde.
Die Bibliotheken hätten sich mit der Beibehaltung der bisherigen Praxis einverstanden
gezeigt, müssten aber mit den neuen Grundlagen teilweise um ihre Existenz fürchten.
Bibliotheken seien die grössten Förderer von Autorinnen und Autoren; mit dem von ihr
eingebrachten Antrag liesse sich nun ein System verankern, von dem auch die
Autorenschaft direkt profitieren könne. Ihr Parteikollege Philipp Bregy (cvp, VS)
pflichtete dem bei und verkündete, dass die CVP-Fraktion dem Antrag zustimmen
werde. Sibel Arslan (BastA/BS) – als Mitträgerin des Minderheitsantrags – führte
hingegen in ihrer Erläuterung aus, weshalb sich die Grüne Fraktion schliesslich doch für
den Mehrheitsantrag aussprechen werde: Im Grundsatz ginge es hierbei um einen
Interessenkonflikt zwischen den Bibliotheken und der Rechteinhaberschaft. Die
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ursprüngliche Annahme, dass der Minderheitsantrag lediglich eine Ergänzung und
Präzisierung des Art. 60 Abs. 4 sei und besonders den kleinen Bibliotheken, die für die
Rechteinhaberschaft von grosser Bedeutung sind, zugute käme, müsse nachträglich
revidiert werden. Der ständerätliche Beschluss berücksichtige die spezifische Situation
der Bibliotheken zur Genüge; alles darüber hinaus wäre lediglich eine Einschränkung
der Rechteinhaberschaft. Da dies im Vergleich zum Status quo gar einer
Verschlechterung der Situation von Urheberinnen und Urhebern gleichkomme, werde
man dem Mehrheitsantrag folgen, wobei eine kleine Minderheit – womit sie wohl in
erster Linie sich selbst meinte – sich zwecks Lösungsfindung enthalten werde. Während
sich auch die BDP-Fraktion diesem Entscheid anschloss, sprach sich die FDP-Fraktion
wiederum für den Mehrheitsentscheid aus. Vor der Abstimmung liess es sich die
anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass die
vom Ständerat vorgeschlagene Begünstigung sehr flexibel sei und, wenn auch nicht eine
generelle Privilegierung, immerhin die Berücksichtigung spezifischer Fälle zuliesse. In
der Abstimmung sprach sich schliesslich eine deutliche Mehrheit von 106 zu 61 Stimmen
für den Mehrheitsantrag aus und folgte somit dem Beschluss des Ständerates.
Hinsichtlich der Filmmusik gab es nichts zu beanstanden, weshalb man, wie von der
Kommission beantragt, stillschweigend Zustimmung zum Ständeratsbeschluss gab. Bei
der vom Nationalrat selbst eingebrachten Hotelabgabe schieden sich wiederum die
Geister. Während eine Kommissionsmehrheit von 16 Stimmen ein Festhalten am
Erstbeschluss beantragte, forderte eine Minderheit Wasserfallen (sp, BE) (8 Stimmen)
die Zustimmung zum Ständeratsbeschluss. Flavia Wasserfallen eröffnete ihr Votum mit
dem Verweis auf die parlamentarische Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 16.493): «Es
mag manchmal elegant und klug sein, ein Anliegen aus einer parlamentarischen
Initiative in das laufende Verfahren einer Gesetzesrevision aufzunehmen und damit
auch Zeit zu gewinnen. Manchmal ist es aber auch einfach nur unüberlegt und schlecht,
wie hier in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d». Es sei durchaus legitim, unbeliebte
Regelungen auf diese Weise aus dem Weg zu schaffen, in diesem Fall sei es aber
besonders heikel, weil man zum einen eine ziemlich verfehlte Definition von
Eigengebrauch festlegen würde und zum anderen ein Thema aufgreife, das bis anhin
noch nie zur Diskussionsgrundlage der AGUR12 gezählt habe. Des Weiteren würde man
damit nicht nur einen bestehenden Kompromiss zuungunsten der Schweizer
Kunstschaffenden verändern, sondern auch ein Streitschlichtungsverfahren aufgrund
der Verletzung von internationalen Grundlagen riskieren. Giovanni Merlini (fdp, TI)
schätzte hingegen das Risiko eines solchen Verfahrens wesentlich geringer ein. Auf
internationaler Ebene sei die Frage der Doppelvergütung relativ unerheblich, der Fokus
liege dort vielmehr auf der Bekämpfung von illegalen Kopien. Die zusätzliche finanzielle
Belastung der betroffenen Institutionen sei in dieser Frage relevanter. Daher erbitte die
FDP-Fraktion ein Festhalten und somit die Bestätigung der direkten Umsetzung der
angesprochenen Initiative. Zur Abstimmung stand in der Folge ein erneuter
Interessenkonflikt, der sich dieses Mal zwischen der Kultur und der Wirtschaft bzw.
dem Tourismus eröffnete. So war es wenig erstaunlich, dass die Abstimmung mit 108 zu
68 Stimmen zugunsten der Mehrheit ausfiel, die sich aus den nahezu geschlossenen
Fraktionen der SVP, FDP, CVP und BDP zusammensetzte, während die gänzlich
geschlossenen Fraktionen der Grünen, SP und GLP das Nachsehen hatten. Somit wurde
die Vorlage mit einer verbleibenden Differenz an den Ständerat zurückgeschickt.

Das Anliegen ebendieser einen verbleibenden Differenz hatte bei den
Kulturschaffenden bereits vor der Abstimmung für rote Köpfe gesorgt. Just am
Wochenende vor der Nationalratsdebatte hatten sich Prominente wie Sina, Büne
Huber, Marc Sway und Stefanie Heinzmann in einem offenen Brief mit dem Titel «Wir
verschenken unsere Arbeit nicht!» an das Parlament gewandt, wie die Basler Zeitung
und der Tages-Anzeiger berichteten. Der hier angedachte Passus würde für die
Schweizer Musikschaffenden einer Einbusse in Höhe von CHF 1 bis 1.5 Mio.
gleichkommen. Arrivierte Künstler wie der Berner Mundartsänger Marc Trauffer seien
zwar – gemäss eigener Aussage – nicht auf Urheberrechtsvergütungen angewiesen, aus
Solidarität zu anderen Branchenkolleginnen und -kollegen, auf die das eben nicht
zutreffe, habe er den Brief dennoch unterschrieben. Christoph Trummer von Sonart,
der Vereinigung Schweizer Musikschaffender, bekundete in den Medien sein Bedauern
darüber, dass ein grundsätzlich ausgeglichener Kompromiss auf den letzten Metern nun
«zulasten der Kultur und zugunsten des Tourismus» verändert werde. Besonders, da
zum einen die Vergütung sehr gering ausfalle – pro Hotelzimmer und Monat weniger als
CHF 1 – und zum anderen die Auswahl der von der Abgabe ausgenommenen
Institutionen doch sehr willkürlich erscheine und daher vermutlich in absehbarer Zeit
auch andere Institutionen ihr Begehren äussern würden. Besonders kritisiert wurde,
dass lediglich Schweizer Künstlerinnen und Künstler von dieser Anpassung betroffen
seien, während ausländische Künstlerinnen und Künstler ihre Vergütung weiterhin
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einfordern könnten. 60

Rund sieben Jahre nachdem die Urheberrechtsrevision in die Wege geleitet worden
war, schien sie nun tatsächlich in der Herbstsession 2019 ihren wohlverdienten
Abschluss zu finden. Nur wenige Tage nachdem der Ständerat die Vorlage neuerlich mit
einer verbleibenden Differenz retourniert hatte, verkündete Kommissionssprecher
Aebischer (sp, BE), dass man sich in der RK-NR nun mit 13 zu 8 Stimmen (ohne
Enthaltung) darauf geeinigt habe, hinsichtlich der Hotelabgabe eine Empfehlung
zugunsten des Stände- bzw. Bundesrates auszusprechen. Im Sinne eines Kompromisses
hätten einige Mitglieder in den «sauren Apfel» gebissen und seien auf die
ständerätliche Version umgeschwenkt – dies aber grundsätzlich nur im Wissen darum,
dass die parlamentarische Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 16.493) nicht
zurückgezogen worden sei und demnächst in der RK-SR traktandiert werde. Im
Nationalrat schien man hierzu keine weitere Einwände mehr zu haben und kam der
Kommissionsempfehlung stillschweigend nach. Somit ist das Urheberrecht nun bereit
für die Schlussabstimmungen. 61
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Medien

Radio und Fernsehen

Im August 2016 veröffentlichte die SVP ein Positionspapier zur Medienpolitik, das in
den Medien auf Resonanz stiess. In ihrem Papier stellte sich die Volkspartei auf den
Standpunkt, dass die technologische Entwicklung im Mediensektor nach einer liberalen
Medienpolitik verlange. Die aktuelle staatliche Medienförderung laufe diesem Ansinnen
hingegen zuwider. Im vorgestellten Papier listete die SVP Aktivitäten der SRG auf, die
ihrer Meinung nach über den Konzessionsauftrag der Gesellschaft hinausgingen und
private Anbieter zu stark konkurrenzierten: Erstens stellte sich die Partei gegen einen
Ausbau des Online-Angebots und fürchtete um die Aufhebung des Online-
Werbeverbots. Bezüglich Letzterem hatte der Bundesrat in seinem Bericht zum Service
public festgehalten, dass das Werbeverbot nicht angetastet werde, solange die
Gesamteinnahmen der SRG stabil blieben. Sollte eine ab 2018 periodisch stattfindende
Überprüfung der Erträge jedoch in eine negative Richtung weisen, sei eine Aufhebung
des Werbeverbots zu prüfen. 
Zweitens stellte sich die Partei gegen die von der SRG zusammen mit Swisscom und
Ringier gegründete Werbeallianz „Admeira“, womit sie nicht alleine dastand: Der
Verband Schweizer Medien hatte zuvor bereits eine entsprechende Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Nicht zuletzt stellte sich die Volkspartei gegen
die Ausstrahlung von Sendungen und das Betreiben von Sendern, die in direkter
Konkurrenz zu Privaten stehen. Diese Forderung leitet sich aus dem Service-public-
Verständnis der Partei ab, wonach Service public nur Leistungen umfassen soll, die
zwingend erbracht werden müssen und nicht durch Private geleistet werden (können).
Ferner verlangte die Partei unter anderem einen Verzicht auf die Medienförderung, die
Halbierung der Empfangsgebühren, Mitspracherecht für das Parlament bei der
Festlegung der Höhe der Empfangsgebühren sowie bei der Vergabe der SRG-
Konzessionen – Letzteres entspricht ebenfalls der Forderung einer parlamentarischen
Initiative Müller (svp, SG) – und ein kostenloses Mitspracherecht der Gebührenzahler
bei den Programmen. Letztgenanntes Anliegen stützte der Bundesrat bereits in seinem
Service-public-Bericht in Erfüllung eines Postulats Rickli (svp, ZH).

Zur No Billag-Initiative bezog die Partei in ihrem Papier keine Stellung. In einem
Interview mit dem Tagesanzeiger machte Parteipräsident Rösti jedoch klar, dass man
eine Unterstützung der Initiative in Betracht ziehen werde, sollte die Volkspartei mit
ihren Forderungen im Parlament erfolglos bleiben. Rösti kritisierte ebenfalls den
Beschluss des Bundesrates, der Initiative keinen Gegenvorschlag unterbreiten zu
wollen. Man stehe jedoch nicht gänzlich hinter dem Volksanliegen; die Partei
befürworte einen Service public für alle vier Sprachregionen.

Auch bei der wirtschaftsfreundlichen FDP stiess das Papier nicht auf einhellige
Zustimmung. Gegenüber „La Liberté“ stellte sich Vize-Präsident Philippe Nantermod
(fdp, VS) gegen eine Herabsetzung der Gebühren. Im Gegenzug sei jedoch über den
obligatorischen Charakter der Abgabe nachzudenken. Der ehemalige RTS-Journalist
und gegenwärtige FDP-Nationalrat Fathi Derder (fdp, VD) vertrat die Ansicht, die SVP
verkenne die mediale Realität dramatisch. Die Medienvielfalt sei durch das Internet und
die neuen sozialen Medien nicht etwa gewachsen – dies der Standpunkt der Volkspartei
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–, sondern im Gegenteil dadurch bedroht. Aus diesem Grund seien die vorgeschlagenen
Lösungen der SVP nicht zielführend für den Erhalt einer vielfältigen
Medienlandschaft. 62

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Anders als bei der Mutterpartei kam es bei den Jungfreisinnigen zu einer Kampfwahl um
das neue Präsidium. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Maurus Zeier (LU) und
Philippe Nantermod (VS) endete im dritten und letzten Wahlgang mit einem
Unentschieden, worauf der Kongress der JFDP entschied, neu ein Co-Präsidium mit
den beiden Kandidaten einzurichten. Die Jungfreisinnigen lehnten sich im Berichtjahr
einige Male gegen die Mutterpartei auf. So hatten sie etwa noch 2011 das Referendum
gegen die Buchpreisbindung mitgetragen und sich 2012 an der Seite von Auns und Juso
für die Unterstützung der letztlich allerdings gescheiterten Referenden gegen die
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingesetzt. Dezidiert stellte sich die Jungpartei auch hinter das Bankgeheimnis. Die
Mutterpartei lobte die aufmüpfige und provokative Art ihrer Jungmannschaft. 63

PARTEICHRONIK
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Die Jungparteien waren 2015 verschiedentlich Gegenstand medialer Berichterstattung.
Mitte April rechnete die «Schweiz am Wochenende» vor, wie hoch die Subventionen für
die fünf grössten Jungparteien sind, die diese auf der Basis des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes vom Staat erhalten. Da die Jungparteien das politische
Engagement Jugendlicher fördern, erfüllen sie die Bedingungen für staatliche
finanzielle Unterstützung. So wurden im Jahr 2014 laut der Zeitung von der Juso
beantragte CHF 88'496 bewilligt. Die Junge SVP erhielt CHF 64'354, die
Jungfreisinnigen CHF 52'200, die Junge CVP CHF 51'916 und die Jungen Grünen CHF
23'671. Die Unterschiede erklären sich laut «Blick» durch die Mitgliederzahl, aber etwa
auch durch die Erfüllung von Gleichstellungskriterien. Ein Punkt, den die Präsidenten
der JSVP und der Jungfreisinnigen, Anian Liebrand (LU, svp) und Maurus Zeier (LU, fdp),
in der Zeitung als vom Staat geförderte «linke Politik» kritisierten. Sie seien eigentlich
gegen staatliche Parteienfinanzierung, würden die Subventionen aber deshalb
beziehen, weil sonst die Juso die ganze Summe erhalten würde. In der Folge nahm
Gregor Rutz (svp, ZH) den Ball auf und reichte eine parlamentarische Initiative ein, mit
der er sämtliche Subventionen durch den Staat an politische Organisationen verbieten
wollte. Dies rief wiederum den Präsidenten der Juso, Fabian Molina (ZH, sp), sowie den
Co-Präsidenten der Jungen Grünen, Andreas Lustenberger (ZG, gp), auf den Plan: Die
rechten Jungparteien könnten dank ihres Firmensponsorings leicht auf staatliche Hilfe
verzichten; dies sei auf der linken Seite aber nicht möglich. Das Geld des Bundes sei
«eine symbolische Abgeltung» für die Arbeit der Jungparteien, die Jugendliche in die
Gesellschaft integrierten. 64

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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MARC BÜHLMANN

An der Delegiertenversammlung Mitte April 2016 in Bern wählte die FDP ein neues
Präsidium. Philip Müller (fdp, AG), 2015 in den Ständerat gewählt, trat etwas
überraschend als Präsident zurück, weil er sich ganz auf die Kantonsvertretung
konzentrieren wolle. Er hatte das Amt 2012 von Fulvio Pelli (fdp, TI) als zuerst
«belächelter Nichtakademiker» (NZZ) übernommen und wurde in Bern für seinen
«unermüdlichen Einsatz» gefeiert, der als mitursächlich für die «Positivspirale» und
die jüngsten eidgenössischen Wahlerfolge betrachtet wurde. Seine «direkte,
bodenständige und ehrliche Art» habe geholfen, neue Wählerinnen und Wähler zu
gewinnen, war der Medienmitteilung der Partei zu entnehmen. 
Zur Nachfolgerin Müllers wurde Petra Gössi (fdp, SZ) gekürt – als einzige sich zur
Verfügung stellende Kandidatin einstimmig und ohne Enthaltungen. Die 40-jährige
ehemalige Schwyzer Kantonalparteipräsidentin war 2011 in den Nationalrat gewählt
worden und hatte den Sitz 2015 erfolgreich verteidigt. In den Medien wurde der dritten
Frau an der Spitze des Freisinns (nach Christiane Langenberger und Marianne Kleiner)
wenig Kredit eingeräumt. Es werde für die als «trocken» geltende und in Bern noch
nicht sehr bekannte Wirtschaftsberaterin nicht leicht werden, die FDP in ihrer
momentanen Bestform zu halten, argwöhnte etwa der Sonntagsblick. Darüber hinaus
könne sie sich im Gegensatz zu Müller kaum glaubhaft von der Finanzwirtschaft
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distanzieren. In einigen Medien wurde eine von ihr beratene Firma mit den Panama
Papers in Verbindung gebracht. Le Temps prognostizierte einen «changement de
génération, mais aussi du style». 
Neben Gössi wurden neu Andrea Caroni (fdp, AR), Philippe Nantermod (fdp, VS) und
Christian Vitta (Ti, fdp) ins Vize-Präsidium gewählt. Christian Wasserfallen (fdp, BE), von
vielen Medien als Nachfolger für Müller gehandelt, und Christian Lüscher (fdp, VD)
wurden im Vizepräsidialamt bestätigt. Gössi bezeichnete die fünf im Schnitt 40 Jahre
alten Vizepräsidenten als ihre «Boygroup». Aus dem Präsidium zurückgetreten waren
neben Müller auch Vincenzo Pedrazzini (SZ, fdp), Carlo Speziali (TI, fdp) und Isabelle
Moret (fdp, VD). Nach ihrer Wahl zur neuen FDP-Präsidentin trat Gössi aus dem
Vorstand des Gewerbeverbands und des Hauseigentümerverbands zurück. 65
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